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Gerhard Thür (Wien) 

KOMPL EXE P ROZESSFÜH R UNG 

dargeHei l ! am Beispiel des T rapezi!ikos (lsokr.17) 

Zu Beginn sei mir, veranlaßt durch ein jüngst erschienenes Büchlein I ,eine 
kurze wissenschaftsgeschichtliche Vorbemerkung gestattet. Ohne in die, wie 
der Autor selbst schreibt, "mehr dreist als besonne n" provozierte Diskussion 
einzutreten, möchte ich nur auf eine historische Tatsache hinweisen, wodurch 
freilich T r 0 je s Ausflihrungen zum deutschen 19. Jahrhundert weitgehend 
der Boden entzogen wird. Im Jahre- 18I7 stellte die Akademie der Wissen· 
schaften in Berlin eine Preisfrage nach der Darstellung des attischen Prozesses, 
die ihren Niederschlag in drei beacht lichen Werken gefunden hat: M e i e r· 
Sch ö man n, H e fft e rund P la t n e r 2. Daß sich Juris ten, darunter 
Praktiker wie H eff t er und H udtwalckerJ,derschon 18 12publi. 
zierte, dieser Materie angenommen haben, scheint mir in jener Ze it kei n Zu· 
fall zu sein und häUe T r 0 j e nicht entgehen dürfen. Ich möchte weiter die 
Vermutung äußern, daß die Bemühungen von Juristen um den attischen Pro· 
zeß im 19. Jahrhundert indirekt sogar praktische Früchte getragen haben. In 
de m Verfahren, das die attischen Gerichtsreden erkennen lassen, finden wi r 
nämlich fas t alle Prinzipien verwirklicht , die in den Prozeßrechtsrefonnen 

') T r 0 je, H. E .. Europa und griechisches Recht. FrankfurlfM. 197 1; Auf die Un0 
haltbarkeit einer der Thesen T r 0 je s hat Wo I f f. ob .. S. 20. hingewiesen. 

') Näheres dazu s. Me i e r . M. H. E. - Sc h ö man n . G. F., Der Attische Process, 
neubearbeitet v. li p s i u s. J. ~l., RerHn 1l1li3/7 , im Vorwort des Bearbeiters. das je 
nach Exemplar entweder im ersten oder zweiten Band eingerligt ist; die ursprüngliche 
Fassung des Werkes ist I S24 in Halle erschienen. H e f f t er, A. W., Die atheniiische 
Gerichtsverfassung. Ein Beylrag zur Geschichte des Rechts, insbesondere zur Entwick· 
lung der Idee der Gcschwornengerichtc in alter Zeit. KÖln 18 22; P I a t n c r , E., Der 
Proccss und die Kl3gen bei den Attikern. Darmstadt I S24/5. 

' ) 11 u d t w a! c k er, M. H .• Ober die öffentlichen und Privat·Schiedsrichter _ 
Diä!eten - in Athen und den Process vor denselben. Jena 1812; Hefftef, A.W. 
(König!. Geh. Ober·Revisionsrath), Sys!cm des römischen und deutschen Civil·Proceß
rechts, 2. Aufl. Bonn 1843, der S.6 N. 9, den attischen Prozeß immerhin in seine Be· 
trachtung mit einbezieht. 
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gegen Ende des Jahrhunderts nach langen politischen Auseinandersetzungen 
in irgendeiner Form berücksichtigt wu rden: die Laiengerichtsbarkeit, öffent
lichkeit , Mündlichkeit , Unmittelbarkeit und Konzentration des Verfahrens 
und die freie Bewe iswürdigung. Es wäre interessant zu erforschen, wie weit 
auch griechische Quellen in jenen Diskussionen als Anschauungsmaterial ge
dien! haben. 

11 

1. Mein Referat wird sich aber auf das attische Recht selbst beschränken. 
Ich möchte davor warnen, das Vorliegen der eben genann ten Prozeßgrund
sätze bei einer typologischen Einordnung des attischen Prozesses überzube· 
werten, Im Mittelpunkt der Untersuchung wird die Frage stehen, wie sich der 
Grundsatz, daß der Prozeß auf eine einzige mü ndliche Streitverhandlung kon
zentriert war, angesichts der aktionenrechtlichen Konzeption des attischen 
Rechts auf die ProzeßHlhrung de r Parteien ausgewirkt hat. Die Auswirkung 
möchte ich mit dem Schlagwort "k 0 m p le x e P r o zeß fü h ru n g" 
kennzeichnen_ Ich werde zunächst das Sachproblem umreißen, das ich damit 
ansprechen will, und hierauf im Hauptteil des Referats versuchen, die dabei 
entwickelten Gedanken zur Interpretation des Trapezitikos (Isekr. 17) nutz
bar zu machen. 

2. Das Verfahren vor den attischen Dikasterien war durch seine strenge 
Konzen tration und den Formalismus seines Ablaufes denkbar ungeeignet zu r 
Findung der materiellen Wahrheit4 und zur umfassenden Erörterung eines 
Streit falles. Es lief bekanntlich in Gestalt von zeitl ich genau begrenzten Plii
doyers der Parteien vor mindestens 201 Dikasten, einfachen Athener Bürgern. 
ab. Die Entscheidung fiel unmillelbar danach durch gehe ime Abstimmungs . 
Die blockweise vorgetragene, in der Regel von Logographen kompon ierte 
Argumentation schloß echte Diskussion einzelner Streitpunkte zwischen den 
Parteien aus; auch d ie manchmal zulässige Replik und Duplik waren, wie die 

') Die an ke inerlei Beweismit tel gebundenen Dikasten waren bestrebt , sich auf Grun,d 
der Plädoyers und der beiderseits vorgelegten Beweise ein möglichst wahrhei tsgetreues 
Bild vom Prozeßstoff zu machen. Das geht aus zahlreichen Ste llen, in we lehen die 
Sprecher ihre Wahrhaftigkeit betonen (s. I .B. Dem. 28.1 0) hervor. Daß das nttische 
Prozeßrecht jenem Bestreben allerdings kaum entgegenkam, ist eine bisher zu wenig 
beachtete Tatsache . 

• ) Die Beobachtung dieses Formalismus hat Wo I f f . H. J .. Demosthcncs als Advo
kat. Berlin 1968. S. 8 L, fruchtbar gemacht ; s.a. Kuß mau I ,P., Synthekai. Diss. phi!. 
Basel 1%9, S.71; Mein e ck e, l. , RIDA 3. Sero Jg. 18, 1911. S.282 ; vgl . a. die 
Ausmhrungen von T a l a man c a und B e h r e n d in d iesem Band. 
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erhaltenen Beispiele zeigen6
• bereits vorkonzipiert und gingen nicht ex 

tempore auf die eben gehörte Rede des Gegners ein. Ebensowenig wie die 
Parteien vor dem Dikasterion ei n a n de r in Einzelfragen Rede und Ant· 
wort stande n, konnten sie - wie etwa im anglo-amerikanischen Straf
prozeß7 

- d ie Z e u gen einem Kreuzverhör unterwerfen. Schließlich war 
auch das Ger ich t, der vorsi tzende Gerichtsmagistrat oder die einzelnen 
Geschworenen, nicht berechtigt, Fragen an die Parteien zu ste llen oder die 
Zeugen zu vernehmen, wie das der kontinentale Zivilprozeß kennts . Es lag 
also aUe in bei den Parteien, den Prozeßstoff zu sammeln und die Streilpunkte 
so weil zu klä ren, bis die Sache spruchreif wu rde. In der Gericht sverhandlung 
hatten sie jedoch aus den angefUhrlen fo rma len Gründen hierzu keine Gele· 
genheit mehr. Diese bot sich aber in außergerichtlichen , vor pr o z es
s u ale n Verhandlungen: entweder in der Vorverhandlung (Anakrisis) vor 
dem einfuhrenden Beamten oder im obligatorischen Schlichtungsve rfahren 
vor dem amtlichen Diaiteten oder aber in privaten Zusammenkünften. 

Auch in der Anakrisis wurde der Gerichtsmagistrat zur materiellen Klärung 
des Streites nicht aktiv, doch gab es ein Gesetz9

, welches die Parteien ver
pflichtete, einander dort auf einzelne Fragen zu antwo rten. Der amtliche 
Diaitet ergriff darüber hinaus selbst die Initiative durch Frag'estellung und 
echte Verhandlungsleitung 1o

• Aus den Auseinandersetzungen vor einer dieser 
be iden Stellen konnten sich die Parteien ein ungefahres Bild davon machen, 
was der Gegner im Plädoyer vor dem Dikasterion vorbringen werde. Doch es 
gab kein VerhandlungsprotokoU , auf das sich eine Partei berufen konnte, um 
den Gegne r auf vorprozessuale Äußerungen festzulegen. Diesen Zweck erfUllte 
ei ne andere Einrichtung. Die Parteien stellten ihre Fragen vor Zeugen, welche 
die d1T(:.lKPW(~ des Gegners dann vor dem Dikasterion bestätigten 11 , ode r sie 
kleideten gewisse Erklärungen und die Auffo rderung zur Steltungnahme hier-

0) Vgl. Dem. 27 u. 28; 30 u. 31; 4S u. 46. Die sich durch Antiphons Tetralogien 
hindurchziehende Dialektik entspricht demnach nicht der realen Prozeßsitua tion; $. dazu 
Ca i z z i , F. 0 .• Antiphontis Tetralogiae. Milano 1969. 

') S. dazu H i r s c h b e r g. M., Das amerikanische und deutsche Strafverfahren in 
rechtsvergleiehender Sicht. Neuwied- Berlin 196 3. S. 36 ff. Auch außergerichtlich gab es 
die Einr ichtung des Kreuzverhörs nich t ; Ant. 6.23 is t deshalb in de r Loeb-Edition falsch 
übersetzt . 

" ) Stellen, in welchen die Richter vo m Sprecher aufgefordert werden, den Gegner zu 
befragen . hat L ii m m I i . F., Das attische Prozeßverfahren in seiner Wirkung au f die 
Gerichl$rede. Paderborn 1938, S. 104, als rhetorisches Stilmittel erkannt. Vgl. hingegen 
in modernen Verfahrensordnungen die "informative 8efragung" §§ 182 f. ÖZ PO. oder 
die Aufklärungspnicht des Gerichts § 139 dZ PO. 

0) Dem. 46.10; $. dazu L ä m m I i . F.t a.a.O .• S. 87 ff. In de r Hauptverhandlung 
degenerierte d ie Antworlpnicht zu rheto rischer Demo nstration. 

, . ) S. Dem. 27.50 u. 54.27. 
") S. z.B. Dem. 29.10 u. 49.55. 
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zu in die Form einer npOKA1'/Otc:. Dieser Ausdruck bezeichnet eine vor Zeugen 
abgegebene, oft schon schriftlich vorbereite te Erklärung eineT St reitpartei, 
mit welcher diese ihren Gegner zu einer Äußerung oder Handlung provo
ziert l2

. Typischerweise ergingen solche Aufforderungen et~ zur Eideslei
stung, zur peinlichen Befragung von Sklaven (ßaaavoc:) oder zu r Einsetzung 
eines privaten Schiedsverfahrens. Wurde die 1fpOKAI'jOtr.; angenommen, konnte 
das entweder zur außergerichtlichen Streitbeendigung oder zu einem außer
gerichtlichen Beweisverfahren fUhren. Wurde sie hingegen abgelehnt, hatte der 
Aufgeforderte wenigstens zu einem Streitpunkt Stellung genommen, so daß 
der auffordernde Teil seine Argumentation vor Gericht darauf aufbauen 
konnte. Die d1fOKp{O€tl; und die besonders häufig belegten 1fPOKhr/OW: waren 
also Fixpunk te ftir das Plädoyer und kon nten bewi rken, daß der Prozeßstoff 
be reits auf die wesentlichen Streitpunkte reduzie rt zur Sprache kam. Jedoch 
boten beide Einrichtungen auch Handhabe zu Mißbrauch. Denn aus einer 
absichtlich unannehmbar formulierten 1fPOKh1/0t<; und Verdrehungen der 
Worte der dm:lKptot<; konnten vor Gericht fast unwiderlegliche Trugschlüsse 
gezogen werden. 

3. Erforderte ein Rechtsstreit in Athen zumeist eine Reihe wohlüberlegter 
vorprozessualer Schritte, so waren die Parte ien außerdem noch häufig ge
zwungen, mehrere fo r mal se I b s t ä nd ig e, je doch sa c h · 
li c h zu sam m e n h ä n ge n d e P rozess e zu fuhren . Denn die 
aktionenrechtliche Konzeption der attischen Rechtsordnung gestattete inner
halb der einheitlichen Streitverhandlung keine abgesonde rte Entscheidung 
von Vorfragen. Etwas dem Zwischenantrag auf Feststellung oder dem 
Zwischenurteil tJ Entsprechendes konnte es aus diesen Gründen nicht geben. 
Wollte es eine Partei nicht darauf ankommen lassen, daß eine Vorfrage inzi
dent mit der Hauptfrage mitentschieden wurde, mußte sie rechtzeitig eine 
en tsprechende Klage einbringen, etwa einen Statusprozeß um die Person des 
Gegners oder eines Zeugen fU hren, oder beim einftih renden Beamten die 
Ow.p.apTvpia oder (in ganz speziellen Fällen) die 1fapa:ypa<{Ji} einlegen . Beides 
konnte zu formal selbständigen, vor der Emscheidung der Hauptsache auszu-

I ') Eine neuere Untersuchung über die "po~~'l(j,~ fehlt; am ausfuhrlichs len behandeln 
sie noch H ud t wal c k er, M. H .. Diäteten ... a.a.O .. S. 4 t ff., und Glotz. G .• 
Proclesis . in: Dictionnair,e des Ant iquites Grecques et Romaines, Hg. Dar e m b erg, 
Ch. - Saglio,E.,Bd.4,S.616ff. 

I l) Vgl. §§ 236 u. 393 ÖZ PO. oder § 280 (Zwischenfeststellungsklage) u. § 304 
dZPO. Hingegen halle de r ebenfalls auf dem Aktionensystem beruhende römische For
mularpro1.eß rur solche Fälle eine eigene form ula praeiudiciiJlis entwickelt, s. K a se r. 
M., Das römische Zivilpro1.eßrechl. München 1966. S. 266 ff. Im Rahmen seiner iurisdie· 
tio konn te der Prator dem Ergebnis des formal selbständigen Prajudizialverfahrens im 
Hauptprozeß Berücksichtigung ve rschaffen, s. K ase r, M. , a.a.O., S. 268 N. 43. 
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tragenden Nebenprozessen fLlhren l4
. Inhaltlich, nicht aber formal zusammen

hängende Prozeßverhältnisse lagen auch vor, wenn nach dem Urteil ein Pro· 
zeßzeuge wegen falscher Aussage mit 6iK71 t/lElJ6ol1apruptwv verklagt wurde 's . 
Auch bei Personenmehrhei t auf Kläger- oder Bek lagtenseite, was der subjek
tiven Klagshäufung en tspräche, war die Entscheidung übe r mehrere Klagen in 
einer Verhandlung unmöglich l6

. Weder die Parteien noch der Gerichtsmagi
strat konnten rechtlich ode r tatsächlich zusammenhängende Sachen zu einem 
einheitlichen Verfahren ver bin den , selbst FäUe von sogenannter 
"Widerk lage" bildeten davon keine Ausnahme". Ob hierbei dem Gedanken 
der Proz.eßökonomie wenigstens durch Einsetzung einer gemeinsamen amt· 
lichen Diaita entsprochen wurde , scheint mir zweifelhaft ' s . Zu mehreren 
Prozessen in derselben Sache konnte eine Partei auch dadurch ve ranlaßt we r· 
den, daß es für einen einheitlichen Lebenssachverhalt me h re r e K lag e -
m ö g I i c h k e i t e n gab l9

. Derartiges ist freilich auch noch in modernen 

, .) Diese von W 0 I f f, H. I ., Die at tische Paragraphe. Weimar 1966, S. 83 f., ve r· 
tretene Theorie wird jedoch neuerdings von Tal a man ca bestritten, s. einstweilcn 
sein Kurueferat in diesem Band, S. 125 fr. 

, ' ) In der Regel wirkte die Verurteilung des Zeugen auf den scnon entschiedenen 
Vorprozeß nicht zurück, s. dazu B e h r e n d in diesem Band S. 148 ff. , doch rallt dem 
Verfolger des Zeu8en die Geldbuße zu, die nach dem Einfluß des falschen Zeucnisses aur 
die Urteilssumme geschätzt wurde, s. dazu meinen in Revue Intemationale des Droi ts de 
I'Antiquite (RIDA), 3. Sero Jg. 19 , 1972, S. 151 rr. erschienenen Aufsatz. 

") Dieses in § 11 ÖZPO. oder §§ 59 f. dZPO. geregel te Problem war rur das attische 
Recht theoretisch nur durch das Führen mehrerer Prozesse zu lösen, praktisch wird solch 
ein Streit aber nach einem einzigen Testprozeß außergerichtlich beigelegt worden sein; s. 
dazu zule tz t Wo I f f , H. J. , Demosthenes ... , 1.1.0., S. 19 ff. Daß aber mit demselben 
If-,d.""j.la tatsächlich mehrere Personen verfolgt werden konnten, geht aus Dem. 37.23 
hervor. 

I~) Objektive Klagenhäurull8, § 227 ÖZ PO. oder § 260 dZPO., Verbindung von Kla
gcn, § 187 ÖZPO. oder § 147 dZPO., und Widerklage, § 233(2) ÖZPO .. scheiterten in 
Athen am Aktionensystem, $. G e r n e t , L., Demosth~,"e , plaidoyers civils, Bd. 2. Paris 
1957, S. 197 r.; H a r r i so n. A. R. W., The Law of Athens, Bd.2. Oxford 1971, 
S. 131. Auch hier zeigt sich, daß der römische Formularprozeß unter gleichen theore
tischen Voraussetzungen dem Sachproblem gewachsen war: der Prätor setzte bei mutll4e 
Qctiones in beiden Formeln dieselbe Person zum iudex p,il'tl(Us ein; s. K ase T, M., 
Zivilprozeß ... , a.a.O., S. 264 f. Trotz der berilcksichtigenswerten, von M u m m e n· 
t h e y , H" Zur Geschichte des Begrirfs 8;>.,6.~'l im attischen Recht, Diss. iUT. Freib., 
197 1. S. 9 fr., gegen ein auisches "Aktionen s y S t e m·' vorgebrachten Einwände ist 
daran restzuhal ten, daß vom Dikastcrion sttts nur über ei n e , vom Kläger individuali
sier te 6{1(1J zu entscheiden war; s.a. die historische EinfUhrung von H e s se i be r ger, 
0., Die Lehre vom Streitgcgenstand. Köln-Berlin 1970. 

I " ) So Ge r n e t , L., Demosth ime ... , Bd. 2, a.I.O., S. 215 N. 3; ru r zwei Verfaluen 
spricht sich auf Grund von Dem. 47.45 H Irr i so n . A. R. W. , Law .... a.a.O., S. 131, 
aus. 

") Z.B. ist der in Ant. 5 Angeklagte von zwei kapitllen Verrahren bedroht (i 16); s. 
dazu W 0 I f f , H. J., Paragraphe ... , 1.1.0., S. 114 f. 
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Rechtsordnungen durch die Trennung der Rechtspnege in verschiedene 
Zweige der Gerichtsbarkeit und in diesen wieder durch absolute Zuständig
keitsgrenzen erforderlich2o• 

Zu diesen im aktionenrechtlichen System begründeten Eigenhei ten des 
attischen Prozeßrechts traten oft noch außerrechtliche Erwägungen der 
Parteien, die in jeder Verfahrensordnung zu einer Häufung aufeinander be
zogener Prozesse Hihren können: Man verwickelt den Gegner, um ihm die 
Prozeßftihrung zu erschweren, in Seitenangriffe. Markante Beispiele sind etwa 
das OvTWOOtt-Verfahren. das die Vormünder gegen den jungen Demosthenes 
betreiben ließen. Solange das Verfahren um den Vermögenstausch lief, 
konnte Demost henes seine Vormundschaft sklagen nicht we iter verfolgen2 1

• 

Ähnliche Motive liegen angeblich auch dem Prozeß wegen Tötung eines Chor· 
knaben gegen jenen Choregen zugrunde, de r seine poli tischen Gegner zu r 
Rechenschaft über ihre AmlSftihrung heranziehen wollte. Mit Erhebung der 
Anklage wegen eines Blutverbrechens durfte dieser nicht mehr als Redner vor 
der Volksversammlung auftreten22

• Für solche Machinationen boten in Athen 
die Freundeszirkel und Hetairien ideale Voraussetzungen23

. Ganz gewöhn
liche Straf· oder Zivilprozesse, die freilich nur aus ihrem politischen Hinter· 
grund voll zu verstehen sind, gibt esja auch heute noch. 

4. Die eben nur grob skizzierten Phänomene, au ß erg e r ich I I i ch c 
Maß nah m e n und par a 11 e I lau fe n d e Ve r fa h ren mit ver

schiedenem prozessualen, aber einheitlichem Wirtschaftlichen, politischen 
oder persönlichen Ziel, möchte ich unter der Bezeichnung .. kom pie x e 
P r o z e ß fü h r un g" zusammenfassen. Werden solche Verhält nisse in 

einer Gerichtsrede - gleichsam auf eine einzige Ebene projiziert - dargestell t, 
stößt die Interpretation auf erhebliche Schwierigkei ten. Der Sprecher ver
sucht sich nämlich verständlicherweise ins beste Licht zu setzen. Widrige 
Fakten verdreht er entweder so lange, bis sie in sein Konzept passen, oder er 
reißt sie aus dem Zusammenhang und entschärft sie in der Isolierung. Nach 
der gleichen Methode, jedoch unter umgekehrtem Vorzeichen, werden die 
Maßnahmen des Gegners geschildert. Um die Äußerungen einer derart igen 
Rede - den Juristen interessieren in erster Linie die geschilderten Rechtsein-

,. ) Zum Problem der Zutäs.sigkeit des Rechtsweges s. F a s chi n g . H. W .• Kommen
tar l:U den Zivilprozcßgesetl:en, Bd . I. Wien 1959, unter § 1 JN. Jedoch tragen im Straf· 
prol:cß die Bestimmungen über das Anschlußverfahren, §§ 365/79 ÖSlPO., dem Ge
danken der Prozeßökonomie Rechnung. S. wei ters § 104(2) JN (unheilbare Unzustiindig· 
kei t). 

") Dem. 28.17 . 
•• ) Ant. 6.33 ff. 
11) S. Ca I h 0 u n , G. M., Athcnian Clubs in Politics and Litigation. Austin , Te:>t:as, 

1913 (Neudr. Rom 1964). 
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richtungen - in ihrer historischen Perspektive sehen zu können , bedarr es 
einer verfeinerten Untersuchungsmethode24

: Zunächst sind die einze lnen vor 
dem gegenwärtigen Proleß ergriffenen Maßnahmen in ihrer uitlichen Abrolge 
zu dekomponieren. Um die Verschle ierungen des Spreche rs zu durchschauen, 
geht man an den Texi der Rede am besten mit der Überlegung heran, daß 
beide Parteien ihre Schrille unter Vermeidung von inneren Widersprüchen 
und nach der von ihrem Proußstandpunkt diktierten Zweckmäßigkeit gesetzt 
haben. Außerdem sind stets das unmittelbare prozessuale Ziel einer Partei
handlung und ihre mittelbare Auswirkung im Gesamtkomplex des Rechts
streites auseinanderzuhalten. 

111 

I. Das gegebene Beispiel, um komplexe Prozeßführung zu demonstrie ren, 
wäre der Streit des jungen Demosthenes mit sei nen Vormündern. Es sind 
daraus insgesamt fünr Reden (Dem. or. 27 - 3 1) aus drei verschiedenen Pro
zessen Überlierert. Der begrenzte Ralunen eines Rererates macht es jedoch 
unmöglich, sämtliche dort berichteten außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Maßnahmen25 in ähnlicher Weise zu dekomponieren, wie ich das rur den 
stattdessen gewählten Trapezitikos Logos (hokr. or. 17) versuchen möchte. 
Dieser Rechtsstreit ist für uns zwar nur aus dem Blickwinkel eine r einzigen 
Rede sich tbar, zum Ausgleich dafl.lr steht aber das vorprozessuale Verhalten 
der Parteien völlig im Mittelpunkt der Argumentat ion. Das erste Ziel meiner 
Exegese wird daraur gerichtet sein , den Ablaur dieser Handlungen darzu
stellen und die KunSlmittel aurzudecken, mit welchen der Sprecher die 
Fakten rur sich zurechtrückt, um die Richter von seinem Standpunkt zu 
überzeugen. Im Zusammenhang damit wird weiters eine Stelle, die von ver
schiedenen Verrahren der außergerichtlichen Streitbeendigung handelt, klarer 
als bisher erraßt werden können. 

Durch einen 1966 publizierten Papyrus, Oxy. 2537 (2./3 . Jh.), ist der 
Streit um die Authentizität des unter dem Namen des lsokrates überliererten 
Trapezitikos erneut entracht worden. Unler einer Reihe von Hypotheseis fin
det sich dort , I. 14- 27 , auch eine, die eindeutig die vorliegende Rede zum 

,.) S. die grundlegenden Ausfli hrungen von Wolf r , H. J ., Methodische Grund
fragen der rechtsgeschichllichen Verv.·endung l u ischer Gerichlsreden, in: Alli deI 11 
Co,\:resso tnte rnazionale delta Sooeta Ilaliina di Storia deI Diritto. Firenze 1969 (Sepa
ra tum), die ich du rch diesen Beill'a8 weiler zu vertiefen suche. 

") Einen Ausschnitt daraus habe ich in meinem o. N. 15 angeführten Aufsat:t beh.:ln
delI. 
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Gegenstand hat. Der Herausgeber1
1> bezieht sämtliche Hypotheseis, und damit 

auch d ie zum Trapezitikos, auf Reden des Lysias. Jedoch schei nt die als 
Kriterium herangezogene Einleitungsformel der Zeugnisse mit dvaßaiVEIJI rur 
die Zuweisung einer Rede an einen bestimmten Autor nicht ausreichend. Die 
Formeln ände rn sich nämlich mi t Ei nfUhrung des schriftliche n Zeugnisses um 
das Jahr 390 generel127Die Rede wurde noch knapp vor her gehalten 18 • Neuere 
Arbeiten29 halten auch weiterhin an de r Autorschaft des Isokrates fest. Ein 
Urteil aus tiefergreifenden stil istischen Überlegungen muß der Rechtshisto
riker jedoch dem Philologen überlassen. Für die gegenwärtige Untersuchung 
kann diese Frage jedenfalls auf sich beruhen; denn alle Gelehrten seit 
D r e r U p , B las s und L i psi u s si nd sich in dem einen Punkt einig, daß 

die Rede als Produkt de r gerichtlichen Praxis und nicht als Schulfall anzu
sehen ist lO _ 

2. Um einen Eindruck von der Ge s a !TI t wir k u n g des Plädoyers zu 
vermitteln - im Rahmen des ges teBten Themas ist es unerläßlich die Rede 
zunächst einmal so, wie es die attischen Dikasten taten, als zusammen hängen
des Ganzes zu beachten -, möchte ich den Text teils in Obersetzung, teils 
paraphrasierend vorlegen J1

. Es spricht ein junger Mann ausländischer "ler
kunft als Kläger : 

(I) Der Prozcß, Richter, ist rur mich bedeutend. Denn nicht nur eine große 
Summe Geldes steh t ru r mich auf dem Spiel. sondern auch, nicht in den Ruf zu 
kommen, ungerecht nach fremdem Gu t zu streben. Dann liegt mir am meisten. 
Vermögen habe ich noch genug, auch wenn ich das jetzt verliere. Wenn ich aber in 
den Ruf komme, mi r nicht Zustchendes einzuklagen, bin ich mein ganzes Leben 
tang diffamiert. (2, Paraphmsc) Gegen Bankiers ist schwer w prozessieren: die 
Vert räge werden dor t ohne Zeugen abgeschlossen, Bankiers haben Freunde und 
Geld und ~che i nen außerdem glaubwürdig durch ihren Beruf. (2) Zunächst die 

") The Oxyrhynchus Papyri, Part 31, Hg. Bar n s - Pa r sons - R ea -
Tu r n er. London 1966, S. 24; die in Frage stehende Urkunde bearbeitete 1. R e a. 

, .) S. L i p si u s ,1. H., Das Att ische Recht und Rechlsverfahren. Leipzi8 1905/15, 
S. 883; $. aber H a r r iso n , Law .... Bd. 2, a.a.O., S. 99. 

H ) S. Math i e u. G. - Brtmond. E" lsocrate, Discou rs, Bd. J. Paris 1963. 
S.68: B og a e r I. R .. Banques et banquiers dans les ci tes Grecques. Leyde 1968. S. 66. 

29 ) Se age r. R" The Authorship of the Trapczilicus. in: Classical Review, Jg. 81, 
1967 , S. 134 ff., dem Bog a e r t. R., 3.3.0" S. 451, folgl. 

' 0 ) BI ass, F.; Die attische Bered$3mkeit. 2. Ab., 3. Aun" Leipzig 1892, S. 232; 
Li P $ i u s, J. H., Recht .... a.a.O., S. 735 N. 219. 

" ) Die sogleich folgende Interpretation kann natürlich auf den Originaltext nicht 
verz ichten; die Belegstellen .... erden dort in üblicher Weise zitiert werden. Die vorher 
eingeschobene ObersclZung soU dem Leser lediglich als Hilfe dienen, jene BelegSlellcn in 
den Ge$3mtzusammenhang der Rede ein:t.uordncn. Denn die Stoffanordnung wi rd meiner 
Exege~ ein wichtiges Argumenl liefern. 
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Vorfalle: Mein Vater ist Sopaios, de r im Pontos an der Herrschaft des Satyros 
tei lhat". (4) Als ich Athen und das übrige Griechenland kennenlernen wollte, 
schickte mich mein Vater mit zwei Schiffen voll Getreide aus, um Handel zu 
betreiben und mir die Welt anzusehen. Auf Empfehlung wurde ich Kunde in 
Pasions Bank. (5) Mein Vater wurde bei Satyros verleumdet und eingekerkert. Ich 
sollte mein Geld meinen hie r ansässigen Landsleuten abliefern und heimkehren, 
sonst drohte mir die Auslieferung. (6) In meinen Schwierigkeiten wendete ich 
mich an Pasion, dem ich voll vertraute. Ich wollte mein Geld nicht zur Gänze 
abliefern, konnte es aber aus Rücksicht auf meinen Vater nicht offenlegen. (7) Am 
besten schien es uns, daß ich das sichtbare Vermögen herausgebe, die Einlagen bei 
Pasion aber nicht nur ableugne, sondern auch noch als deS5en Schuldner erscheine. 
(8) Damals hielt ich Pasion rur wohlwollend, doch nachdem ich mich mit den 
Abgesandten des Satyros auseinandergesetzt hatte, erkannte ich, daß er nach 
meinem Vermögen trachtete. Als ich mein Geld beheben und nach Byzanz reisen 
wollte, (9) schickte ich Philomclos und Menexenos zu ihm, um die Sache zu 
klären. Er leugnete ihnen gegenüber ab, von mi r Geld in Händen zu haben. (10) In 
meiner Situation konnte ich mich nur ruhig ve rhalten. 

(11, überse tzung) Hierauf, Richter, kommen Leute, die melden, der Vater sci 
freigelaS5en und Satyros bercue alle Vorfälle so sehr, daß er ihm die größten 
Vertrauensbeweise gel iefert, seine Herrschaft ve rmehrt und meine Schwester als 
Frau rur seinen Sohn erwählt habe. Als Pasion das erfahrt und weiß, daß ich nun 
offen mein Geld eintreibcn werde, vers teckt er Kittos, den Mann", der über das 
Geld Bescheid wußte. (12) Als ich zu ihm kam und diesen herausverlangte, in der 
Meinung, daß dieser das sicherste Beweismittel sei rur das, was ich einklagte, sagt 
Pasion das Unerhörteste, nämlich daß ich und Menexenos den Mann bestochen und 
überredet häUen, als er am Zahltisch saß, und wir mit dessen Hilfe sechs Talente 
Silber empfangen hätten. Damit weder ein Beweis noch eine pUaa.uo<: dari.iber 
stattfinden könne, so sagte er, hätten wir den Mann wr Scite geschafft, klagten 
jetzt ihn und verlangten denjenigen, den wir se lbst vc rsteckt hätten, heraus. Das 
sprach er voll Entrüstung und unter Tränen, schleppte mich vor den Polemarchen, 
verlangte Bürgen und ließ mich nich t eher los, bcvor ich ihm nicht Bürgen flir sechs 
Talente gestellt hatte. Rufe mir die Zeugen hierfUr. Zeugen. 

(13) Iltr habt die Zeugen gehört, Richter. Nachdem ich die eine Summe bereits 
verloren ha tte, über die andere schändlichsten Vorwürfen ausgesetzt war, reiste 
ich nach der J>eloponnes, um nachzuforschen, Mencxenos fand den Mann aber 

hier, ergr iff ihn und verlangte, ihn der pdacwo<; zu unterwerfen, sowohl über die 
II"(1P(1"'(1Ta~ri"'Tl als auch über die Klage, die Pasion gegen uns angesteHt hatte. 
(14) Pasion verstieg sich aber so weit, daß er ihn als Freien entriß und weder 
Scham noch Furcht zeigte, denjenigen. von welchem er gesagt halle, er sei von uns 
als Sklave behandelt worden, und durch welchen wir so viel Geld in Händen 
hätten, nun in die Freiheit herauszuflihren und diel1a:a(1V(1~ zu verhindern. Und das 

" ) Sopaios war Oberbefehlshaber der Streitmacht des Spartokiden Satyros I, der als 
hellenisierter Alleinherrscher das bosporanische Reich (die hcutige Krim) regierte; s. dazu 
G aj d u k e v i c, V. F. , Das Bosporanische Reich. Berlin - Amsterdam 1971. S. 75. 
") Ich gebe das mehrdeutige II"a(( durchwegs mit dem neutralen Ausdruck "Mann" 

wieder. In den §§ II f. meint der Sprecher zwar sicher ,.Sklavc", doch enthält das Wort 
II"ai( in Wendungen wie: "Tau II"ai6a ... W( ;'Af,;~epo" oV-ra (§§ 13 f.) oder .. W( bOOAOV 
(§§ 17 u. 49) keine Aussage über den Status des Betroffenen. 
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Schlimmste von alt dem: Als nämlich Menexenos vor dem Polemarchen Bürgen für 
den Mann verlangte, stellie ihm Pu lon Bürgen mr sieben Talente. Zeugen dafür, 
kommt her. Zeugen. 

(15) Danach, Richter, dachte e r, bis jetzt offenba r falsch gehandelt zu haben 
und sich nun zu verbessern. Er kam also zu uns und sagte. er se i bereit, den Mann 
zur tJQOQIIO<; zu übergeben. Wi r wählten l!aaavwTa, und trafen einander im 
Hephaisteion. Und ich verllll1glc, daß diese den Herausgegebenen mit dem Stock 
schlagen und ihm die Glieder ve rdrehen sollten, bi! e r ihnen die Wahrheit zu 
sprechen schiene. Pasion (hie r) sagte abe r, diese nicht als Folterknechte bestellt zu 
haben , sondern verlangte, sie mögen den Mann mit Worten verhören, wenn sie 
wollten. ( 16) Da wir uneini8 waren, ..... e igerten sich die jJaaa .... oTtu lwar, se lbs t die 
lJ4ocwoo; vonunchmen, meinten abe r, Pasion möge mir den Mann übergeben, D ieser 
mied aber die /Jao{1l'0~ $0 sehr, daß er ihnen bezügl ich de r Übergabe nicht ge
horchen wollte, aber bereit war, das Geld zu zahlen, wenn sie Ihn dazu verurteilten, 
Rufe mir die Zeugen hierfur. Zeugen, 

(1 7) Als ihn nach der Zusammenkunft , Richte r, alle verurte ilten, Unrecht und 
Unerhörtes zu tun - da e r den Mann, von dem ich sagte, er wisse über das Geld 
Bescheid, zuerst selbs t ve rsteckte, uns abe r beschuldigte, ihn versteckt zu haben; 
dann, als dieser e rgriffen wurde, unte r dem Vorwand der Freihei t die ßQO{1vO(' 
verhindene; danach, als er ihn a ls Sklaven herausgegeben und ßo.oavtOTal beuel1l 
hatte, d ie ßQO(l v o<; nur mit Worten durchzuflihrcn ve rlangte, nich t abe r Hand anle
gen ließ - da dachte er also, daß es keine andere Re!tung fli r ihn gäbe, wenn er vor 
Gericht komme, und ließ mir die Bitte zukommen, mich mit ihm in einem Heilig
tum zu treffen. (18) Und nachdem wir auf die Akropol is gekommen waren, ver
hüllte er se in Haup t, weinte und S3j; te, daß e r auf Grund von Schwierigkeiten 
abgestritten habe und nach kurzer Zeit verwehen werde, das Geld zurückzugeben, 
Er bat mich, zu verzeihen und sein Unglück mit zu verbergen, damit es nicht 
bekannt werde, daß e r a ls Empfanger von lfapal(aTa">1I({11 sich derarl vergangen 
habe, Ich dachte, er bcreue die Vorfälle, stimmte zu und forderte ihn auf, irgend· 
c inen Weg zu finden, wonach er gut heraussteige und ich das Meine erhalte. 
( 19) Am dri t ten Tag trafen wir einander, gaben einander das Ehrenwort, die Vor· 
fa lle zu verschweigen - er brach es, wie ihr selbst im Fortgang der Rede erkennen 
werdet - und er homologie rte, mit mir zum Pontos zu falven und mir don das 
Geld zurück%ugebtn, damit er die Übereinkunft möglichst we it weg von dieser 
Stadt erfUlle und hie r niemand die Art des Ausgleiches wisse und er bei seiner 
Rückkehr sagen könne, was er wolle, Für den Fall, daß er das nicht einhalte, 
werde er Satyros eine 6iaiTa ilfi 'o'ITot( unterbreiten, nach welcher ihn dieser zur 
anderthalbfachen Geldsumme verurteilen könne, (20) Das schreiben wir nieder und 
flihren PyrOIl auf die Akropolis, einen Menschen aus Pheres, der ständig zum Pontos 
reist, geben ihm die Urkunde zur Aufbewahrung und tragen ihm auf, wenn wir uns 
vergleichen würden, das Schriftstück tu verbrennen, wenn nicht, es Satyros zu 
geben, 

(21) Uns e r e Angelegenhei ten, Richte r, hallen wir JO geregelt. M e n e x e
nos zürnte übcr die Klage, d ie Pasion auch gegen ihn angeste llt halle, hane die 
Klage erhoben und ve rlangte Kinos, wobci e r dachte, Pasion soll te rur seine Lilgen 
dieselbe Strafe e rleiden, die er erlitte , wenn ihm nachgewiesen würde, daß er derar· 
tiges getan habe. Und Pasion, Rich ter, bat mich, ihn von Mcnexenos zu befreien, 
und sagte, daß es ihm nichts nütze, wenn er das Geld gemäß de r schriftliche n 
Abmachung auf einer Fahrt nach dem Pontos zu riickgebe, cr selbst aber gleichwohl 
hier lächerl ich werde: Denn der Mann würde auf der lJ4oavo<: a lles sagen, (22) Ich 
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mein te, er solle gegenüber Menexenos handeln wie er wolle, mir gegenüber aber die 
Abmachung erfüllen, Zu jener Zeit war er demütig, weil er sich in seinem Unglück 
nicht zu he lfen wußte. Er hatte nicht nur die pQ.aavo<;; und jenen Prozeß zu 
fUrchten , sondern auch, daß Mencxenos das Schriftstück in die Hände bekäme. 
(23) In seiner Verlegenheit findet er keinen anderen Ausweg, er überredet die 
Sklaven des Fremden und falsch l das Schriftstück, das Satyros bekommen sollte, 
wenn Pasion mich nicht befriedige. Kaum hatte er das getan, wurde er im höchsten 
Maße arrogant, sagte, er werde weder mit mir zum PonlOS fahren, noch bes tehe 
eine Abmachung zwischen uns, und verlangte, das Schriftstück vor Zeugen zu 
öffnen. Was soll ich vie l sagen. Richter? [n dem Schriftstück fand man geschrie
ben, daß er von mir aller Klagen entlastet sei. 

(24, Paraphrase) Pasion wird sich auf das gefalschte ~o,~·Schriftstück beru· 
fen. (25, 26) Daraus, daß das Schriftstück hätte verbrannt werden sollen, ist zu 
schl ießen, daß es ursprünglich keine ä~a,~ enthalten hat. (27- 32) Aus der Situa· 
tion e rgibt sich, daß eher Pasion die Rückzahlung zugestanden habe, als daß ich 
ihm eine ä~a,,, gewährt hätte. (33, 34) Pasions Freunde begingeTl noch viel ärgere 
Fälschungen. (35-48) Mir staTlden in AtheTl große Summen Geldes zur VerfUgung. 
(49, 50) Pasion schreibt den Mann als Sklaven in die Steue rliste. gibt ihn aber 
nicht zur jJ(iaavo" heT3us. (51, ÜbersetzuTlg) Schließlich, Richter, hat e r zugesagt, 
zu Satyros zu reisen und desscTl Spruch zu erfUllen. Auch hie rin hat er mich 
getäuscht, Er selbs t war nicht bereit h inzufah ren, obwohl ich ihn oft mit 
IIpOKAnO'( aufforderte, schickte aber Kittos hin, Dieser kam dort an und sagte, er 
sc i frei, stam me aus Mi let und Pasion schicke ihn, damit er über das Geld Auskunft 
gebe. (52) Als Satyros uns beide hörtc, wollte er nicht übe r eine hier getroffene 
Vereinbarung entscheiden, zumal Pasion nicht anwesend war und auch das Urteil 
nicht erfüllen würde. So sehr war er abe r ilber.r.eugt, daß ich Unrecht erlitte, daß er 
die Kaufleute zusammenrief und sie bat, mir zu helfen und nicht zuzulassen, daß 
ich Unrecht erlitte. Er schrieb auch einen Brief an d ie 1I0N( und gab ihn Xeno!i-· 
mos, dem Sohn des Karkinos, zur Übermitt lung. Brief. 

(53 - 55, Paraphrase) Das stärkste Indiz daflir, daß mich Pasion des Geldes be· 
raubt, ist die Verweigerung der t>daavo~. (56) Haltet mich nicht flir so schlecht, 
daß ich bei meinem Reichtum am Pontos hie r von Pasion erlogene "apaKaTaßilKa, 
einklage. (57, 58) Hinweis auf die Verdienste des Satyros um Athen; Bitte, Pasion 
zu verurteilen. 

Die Stärke der Rede liegt in ihrem allseits als me isterhaft gewürdiglen, 
überaus einleuchtenden erzählenden Teil34

. In den beiden Hauptpunkten der 
Enählung verwendet der Logograph jedoch Methoden des tendenziösen Be
richu: In der Frage der ßclawOI:: verdreht er die Worte des Gegners und 
bezüglich der ä<{l€at~ greift er außerdem noch zur Isolierung, indem er auf 
zusammengehörige Fakten an getrennter Stelle eingeh t. 

IV 

Schreiten wir zur Interpretation de r Rede: 

.. ) S. bes. ß las s, F" Beredsamkeit .. "3,a,0,, S. 233. 
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I . Ocr Sachverhalt, der dem Prozeß zugrunde liegt. ist relativ einfach: Der 
namentlich nicht genannte Sprecher, ein junger Bosporaner aus vornehmster 
Familie, haue in ganz Griechenland Getreidehandel betrieben (§§ 4 u. 42) 
und war in Athen Kunde der später berühmten Bank Pasians» geworden 
(§ 4). Pasion war dem Sprecher nach dessen Angaben auch behilnich, Ver· 
mögen vor dessen politischen Gegnern lU verschleiern. Sie bedienten sich 
hierzu der lI'apa"aTat1~/('1 . Der Sprecher gab zur Sicherung seines Vermögens 
wahrscheinlich durch eine fiktive Empfangsbestätigung eines bereits bei 
Pasion vorhandenen Guthaben s eine bestimm te Summe Geldes hin 36 , Als er 
die Summe später aber tatsächlich beheben wollte, leugne te der Bankier, Geld 
des Sprechers in Händen zu haben. Nach langen Auseinandersetzungen erhob 
der junge Mann jene Klage , die er mit de r vorliegenden Rede betreibt. Der 
Name dieser Klage ist nirgends erwähnt , (WEOOEK) 7I'apGKaTaari"a~ €'Y"aA.EW 
(§ 56) bezeichnet nur das Klageobjekt. Als haftungsbegründender Tatbestand 
erscheint exEW (§ 9) fremden Geldes oder arrooTEpEw (§ 53). Für die mate· 
rielle Gestalt der rrapaKamari"Tf gibt die Rede wenig her. Diese Frage steht 
im Rahmen der vorl iegenden Un tersuchung auch nicht im Mittelpunkt des 
Interesses. 

Der Sprecher hat jedenfalls die Hingabe des Geldes an Pasion zu beweisen. 
Daß er hierfUr keine Zeugen fUhren kann , erklärt er richtig aus den Gepnogen. 
heiten des Bankgeschäft s (§§ 2 u. 53). Danach hätte er sich aber auf die 
Geschäftsbücher Pasions berufen können )'. Doch diese Möglichkeit erwähnt 
er nicht einmal. Nur aus dem Hinweis, Bankiers scheinen glaub'W'Ürdig wegen 
ihres Berufes (<Stil riw TiXV'1v ; § 2), is t zu schließen, daß Pasion in seiner 
Verteidigu ng an hand seiner Unterlagen bewe isen we rde, daß kein Guthaben 
zugunsten des Klägers bestehe . Dem tritt der Sprecher vorsorglich dadurch 
entgegen, daß er die Situation der Ve rschleierung anschaulich schildert. Abge. 
sehen von seiner fatalen 8eweislage muß sich der Sprecher auch noch eine 
ä..;;tOt~ entgegenhalten lassen, mit welcher er Pasion angeblich aller Klagen 

l! ) Zu dessen Pel'$On $. Ca I h 0 u n, G. M" The Business life of Ancicnt Athens. 
Chicago 1926 (Neudr. Rom 1965), S. 119 fr.; Bog a e r t , R., Banq ues ... , a.a.O., 
S, 64 fT. Um das Jahr 376 wurde er athenischcr Bürger. s. Bog a e r t . R., 3.3.0., S. 71 
N. 50 f. vgl. a. Beye r . H. V., UDer den Sachverhalt der demosthenischen Rede rur 
Phormion, Diss. phi!. Berlin , 1968, S. t85. 

H) S. § 7: ... ni ,..e .. opawpa twV XPIJ,..an ..... Ifapa,scWva, "fpi 6r 1WV "a p a 
1 () (,", 't' K ~, ,.. i! v w v ,..71 ~V{)V i (apuov iiVa<, . .. Zum Gegensatt opa.vtpa - aopa.vTr 
s. H arrison, A. R. W .• The Law of Athens. Bd. I. Oxford 1968, S. 230f. Zum 
Sichcrunguweek der "ap<lKa1a",.jKIJ $. Si mon. D .. Zur quasi·lf<lpaK<l1a".jKIJ, in : 
Zeitschrift der Savigny·Stirtung, Romanist ische Abteilung (SZRom), J8. 82, 1965, S. 55 . 

•• ) S. Bog a e r t , R. , Banques ... , a.a.O. , S. 350. Zur Diskussion um das Bankge· 
schäft s,a. P r i n g S h e im, F., Gesammelte Abh. , ßd. 2, 1961 , S. 408 N. 58 - 62 (aus 
1955). 



Komplexe Prozeßführung 169 

entlastet habe (§ 23) . Diese greift er als gefälscht an. 0 e r K I ä ge r hai 
für d i e Hin ga b e des Ge l des und die Fälschung 
der ä.p€otc:-Urkun d e l etztlich keine ande r en Be
weise anz u biete,n als seine Schlüsse aus dem vor
prozessua len Gesch e hen. 

2. Jene vorprozessualen Schritte der Parteien sind nun in ihrer zeitlichen 
Abfolge zu analysieren. Die Rede selbst gruppiert die Schilderung der Ereig· 
nisse um zwei Hauptthemen: die peinliche Befragung (fkiaavac: ) , welche der 
Sprecher über die TfapaKa-ratJr/KTf vornehmen wollte (§§ 11 - 17 ; s.u. a- f) und 
die ä\f€atc:, die Pasion erhalten zu haben behauptet (§§ 17-23, 51 L; S.u. 
g- I). Beide Abschnille sind wegen ihrer unt erschiedlichen Darstellungstech· 
nik zunächst get rennt zu betrachten. 

a) Der Sprecher, ein in Athen nicht ansässiger Ausländer, bringt durch 
se inen Proxenos36

, den in der Rede noch oft erwähnten Menexenos39
, gegen 

Pasion die Klage auf Rückgabe der TfupaKa-ratJr/KTf ein. Das €V€KaAOUV (§ 12) 
ist technisch zu verstehen. 

b) Um den Zeitpunkt der Klagee rhebung - ob schon davor oder erst nach· 
her, ist aus dem Imperfe kt €'V€KaAOUV (§ 12) nicht ersichtlich - verlangt der 
Sprecher, Pasion möge KilIOS, welcher in der Bank am Zahltisch beschä ft igt 
ist, zur peinlichen Befragung herausgeben. Der Sprecher richtet, wie aus 
€~am:w40 hervorgeh t, an seinen Gegner eine förmliche Aufforderung 
(TfPOKA!latC) zur privaten (3ci.awO<:. In einer solchen rrpoKATfOtC war stets das 
Thema der Befragung genau vorformulier t, und zwar meistens - wie auch im 
Zeugnisformu lar4t - der Sklave" w iss e .. über etwas Bescheid. In den Wor· 
ten: öc: ouvnO€t 1f€Pi. iWV XPTfl1a:rwv (§ 11 ) ist also das Thema der Befragung 
verkürzt wiedergegeben. Aus dem Vorwurf, den der Sprecher gegen Pasion 
erhebt (§ 9), is t de r Wortlaut des Themas mit einiger Wahrscheinlichkeit el· 
was genauer zu rekonstruieren. Von auvt'toEvm könnte abgehangen sein: 
rlaaiwvu €'x€lI' (sechs Talente des Sprechers; s.u. e)4~. Hätte Pasion die 

•• ) S. K a h r s t ed t , U" Staatsgebiet und Stulsangehörige in Athen. Stuttgart 
- Berlin 1934. S. 318; unrichtig bezeichnet B 08 3 e r t. 3.3.0., S. 65 , Menexenos als 
Prostatcs des Sprechers. 

39) Der Bürger Menexenos ist nach M athieu. G. _ Bremond. E .. Iso
aate ... , Bd. I, 3.a.O., S. 14 N. 2, mit dem in lsai. 5.5 u.ö. erwähnten identisch. 

'0) Als Umschreibung einer IIPO~A1JO'( zur /kioa,,<X wird ~~a'H'" gebraucht in Dem. 
46.21:47.IOu.Anl. Lli u.6 . 

• I ) VgL L e i si, E .. Der Zeuge im Attischen Recht. Frauen feld 1908, S. 106 . 
•• ) Wendungen wie oUt't'l6 i " a, 1fepi TW" xp1J/,uir..,,, kommen in der Rede vierm31 vor 

(§§ I I, 11, 21, 53). 1 n zahlreichen anderen Reden finden sich die Themen der tJ<i.oa.,.,~ 
von einem (<>w)e,6e'"", abhängig formuliert: s. vor allem die 1fP';I<Af/o,~·Urkunde in Dem. 
59.124: . r<i( ei6t1,a( äl<p<pw( 1fep; TW" lIa.6..,,, . . . und Dem. 29.40: ... 0<6e" TOVTOI' 
f"xol>ra. 
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1fpO.r.X110tC angenommen, hätte er in der Folge Kitt os dem Spreche r zu übe r· 
geben gehabt. Dieser hälte eigenhänd ig oder durch Hilfskräft e die Tortur am 
fremden Sk laven vorgenommen. Aus sämtlichen Äußerungen zur ßd'O(UIex ist 
nämlich das Prinzip zu erkennen, daß es einer der Prozeßparteien, und zwar 
dem Nich teigentümer, zufiel . dem Sklaven die vereinbarte Frage zu stellen 
und ihn hierzu unter Druck zu setzen43

. Pasion nimmt die rrpOKh1/011\ aber 
nicht an und begründet seine Ablehnung möglicherweise mit der Abwesenheit 
des verlangten Kittos. 

Tückisch ist das Motiv , das der Spreche r Pasion in seiner Antwort in den 
Mund legt: Der Kläger und Menexenos hälten Ki ttos versteckt, um selbst d ie 
(XiaaV(X' über einen Gegenvorwurf (s.u. c) zu verhindern (§§ 11 f.) . Hie r wer
den die Weichen rur die weiteren Verdrehungen gestellt. Die nach § 12 geHilir· 
ten Zeugen werden vermutlich die lTPOKA1/0tC des Sprechers samt Pasions 
ablelmender Antwort bestätigt haben . Sicher ist aber das Motiv nicht in das 
Zeugnisformular mit aufgen ommen worden. Aus diesem Absclmill muß der 
Hörer also den Eindruck gewinnen, auch Pasion habe Killos selbstverständ lich 
als Sklaven betrachtet und sei selbst, wenn dieser nur zur Stelle gewesen wä re, 
zur (3ciOOPlX bereit gewesen. 

c) Anläßlich der lTPO«A1/0tC erhebt Pasion gegen den Sprecher und Menexe· 
nos den Ge ge n vor w u r f, d ie beiden hätten von Kittos - angeblich 
sogar im Zusammenspiel mit diesem - unberechtigt sechs Talente Silbe r er· 
halten. Pasion verklagt den Sprecher deshalb vor dem Polemarchen (§ 12) und 
steUt die gleiche Klage auch gegen Menexenos an (T1J..1aC ~naoaTo, § 13; atTiac 
iic KaKfoov 171liaaTO. § 2 1). Aus der Kumulierung ist auf einen delik tischen 
Anspruch zu schließen. Die Sache wird jedoch absichtlich höchs t undurch· 
sichtig gelassen. Der Gegenvorwu rf kommt später überhaupt nich t mehr 
(§§ 18- 20) bzw. nur noch andeutungsweise (§ 2 1) zur Sprache . 

d) Menexenos IIndet Kittos später vor und verlangt , ihn der (kioOJJ(K zu 
unterwerfe n. Die Aufforderung geschieht wieder in Fonn der 1TpO«Af/OtC44 . 

Als Thema tritl zu dem schon genannten (s.o. b) Pasions KlagebehauplUng 
hinzu. Pasion lehnt diese lTPO«A1/0tC mit der für den Hörer übe rraschenden 
Begründung ab , Kittos sei frei (§ 14). 

e) Menexenos gibt sich mit dieser Antwort aber nicht zufrieden und be· 
hauptet, Kittos sei Sk lave. Daß er den Mann sogleich bei seiner 1TPOKA710IC 
ergreift (tl1Tt>..aßOJ,J.€VIX ~~iou, § 13), de utet darauf hin, daß er jene Ant wort 

• • ) Näheres s. in meiner demnäehst erscheinenden Monographie über die '/fpOI(A'l'OI{ 
l:ur ,aOooUO(: vgl. einslweilen meinen Art ikel: Folter (juristisch), in: Reallexikon rur 
Ant ike und Chrislentum (RAC), Bd. 8, 1911, Sp. 102/4 . 

.. ) Auch BtwU'j,I (§ 13) dienl als Umschreibung einer JfPO",Al}O'~ l:ll r tJ40QII(K, $. Dem. 
31.40; 47.5, 10, 21; l ys. 4.15: l yk. leokr. 28. 
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Pasions bereits erwartet hat. Denn mit dem Zugriff will er keineswegs die 
th(){lJlO( erzwingen. Ein ordnungsgemäßes lkioava<:·Verfahren setzt nämlich 
die Zustimmung des Prozeßgegne rs voraus, und es ist kein Fall beka nnt, in 
dem sich eine Pa rtei darüber ge waltsa m hi nweggese tzt hätte4s. Das Ergreifen 
wird hier deshalb als symbolischer Ak t zu deuten sein , der ein Verfah ren zur 
Klärung der S tat u s fra ge in Gang setzen soll. Pasion geht auch darauf 
ein. Er erhebt zwar angeblich gegen Menexenos den Vorworf des avo,oa1l'o
olorri<:%, ergreift aber keine suafrechtliche Maßnahme (a7fa'YW)'~ des 
Menexenos als KaKooP'YtX 47

). sOlidem begnügt sich damit, Kittos - ebenso 
formal - mit der Behauptung, d ieser sei frei, wegzuHihren (iEaipfol<: ei<: 
€AfVtlfPICW, § 14). Nun ist Menexe nos wieder am Zug. Er erhebt gegen Pasion 
die delikt ische otKYj eEatp€OfW<: und forder t Bürgen rur das Erscheinen des 
Umstrittenen vor dem Polemarchen4!.. 

Der Wert des umstrittenen Kinos. nach dem sich die l'löhe der Bürgschafts
summe und des an die 1I'0AI<: zu zahlenden Strafbetrages richtet, wird dabei 
auffallend hoch bemessen. Die Summe von sieben Talen ten setzt sich nach 
der Meinung von P ar t sc h 49 aus dem Streitwert des Prozesses zusammen, 
tibeT den Kittos befragt werden sollte, nämlich aus jenen sechs Talenten , die 
Pasion VOll Menexenos verlangte, und dem Wert des Mannes selbst. Unrichtig 
iSI jedoch der Schluß, jenes Talent Differenz seien die Zinsen der 
7fapaKamtlQKYj , die ebenfalls sechs Talente betragen habeso . Bei der Berech· 
nung der Bürgschafl ssumme konnte nämlich nur der Streitwert des Prozesses 
Lwischen Menexenos und Pasion. nich t aber das Verhältnis .zwischen Pasion 
und dem Sprecher maßgeblich gewesen sein. Dort wären ja zwei Prozesse zu 
beriicksichtigen gewesen. Die Stelle spricht aus diesen übe rlegungen nicht rur 
die Verzinslichkeit de r 7fapaKaratlrjKYj51. 

I) Zwischen de n drei Personen, dem Sprecher und Menexenos einersei ts 
und Pasion andererseits, sind n un insgesamt vie r Prozesse um hohe Streitsum· 

.. ) In dem ei ntigen überhaupt iiberlieferten Beispiel damr. d.,ß eine private ß!ioauo( 
zu Beweiszwecken durchgeführt wurde. hat die Parlei den Sklaven vorher durch Kauf 
er ..... orben und in Abwesenheit des Gegners seibsl befragt. Ant. 5.47 . 

• • ) Dic$I's Wort wird Pasion aber nicht ausgesprochen Ilaben: denn damit hiitle er sich 
einer 6il<'1 I<al<'11'opwc seitens des Mencxenos ausgesetzt. Eine solche wird aber nirgends 
erwähnt. 

. ' ) S. dazu B ern e k er, E .. Der Vt'rsuch im griech ischen Recht. in: Festschrift 
Rabel. Bd . 2, Tübingcn 1954. S. 38: W 0 I f f . H. J., Paragraphe .... a.a.O., S. 113 . 

• • ) Zu diesem Verfahren s. Harri so n, A. R. W .. Law ... , Bd. l,a.a.0 .. S.221; 
Kr ä n z lei n. A., Eigentum und Besi tz im griechischen Recht. Berlin 1963, S. 161. 

•• ) P ar I 5 e h. J .• Griechisches Bürgschaflsrechl. Leipzig Berlin 1909. S. 169. 
'0) B o g ae rt , R .. Banques .... a.a.O .. S. 346f . 
• ' ) Par t s c h . 1.. a.3.0 .. S. 169: Si mon. D .. Quasi-Ifapa" a1Q",j,,'1 .... a.a.O" 

S. S6 N. 70. 



172 Gerhard Thür 

men anhängig. Schritte au ße rge r i eh t I i c h c r Ein i gun g liegen 
hier geradezu in der Luft. Es kommt auch zu einer Verhandlung im 
H e p hai s t e i on. Pasion soll sich plö tzlich besonnen und von sich aus 

Kittos zu r {3ciowo<; angeboten haben , und zwar in Form einer trpOKAT/Otr;;51. 
Sicher ist jedenfalls, daß im Hephaistcion unparteiische Dritte anwesend sind, 
auf die sich die Parteien geeinigt haben. Auch eine rrpOKA710tr;; dürfte vor jener 
Zusammenkunft tatsächlich erlassen und angenommen worden sein. Streit 
besteht unter den Anwesenden nur darüber, welche Aufgabe die Dritten nach 
dem Wortlaut de r 1IpOKAT/atC; zu erfüllen hätten. Den genauen Text, um dessen 
Auslegung gestrinen wurde, teilt de r Sprecher den Richtern vorsorglich abe r 
gar n ich t mitSJ . Versuchen wir dennoch, die gegensätzlichen Positionen nach
zuzeichnen: Der S p re ehe r nennt die Dritten von vornherein ßaaavt07ai 
und verlangt, daß sie die (Xioavoc: an dem anwesenden Kittos durchftihnen. 
Pas ion besteht hingegen darauf - diese Haltung ist angesichts des an· 

hängigen Freiheitsprozesses die einzig konsequen teS4 
- daß Kittos nur 

mündlich verhört werde. Die bestellten D r i t t engeben ihre Meinung ab -
nicht aber, wie €)'vwaav (§ 16) glauben macht, einen formellen Spruch S5 -

daß der Sprecher die (Xioavoc: vorzunehmen habe . 
Die knappe Erzählung dieser Vorfalle offenbart mehrere grundsätzlich ver· 

schiedene Methoden der außergerichtlichen Streitbeendigung. Zur Erklärung 
der Stelle (§§ 15 f.) ist auf diese etwas näher einzugehen. Nach Pa s ion s 
Standpunkt sind die Dritten als gewöhnliche private Diailelen bestellt. Sie 
könnten Kittos trotz des Streites um seine Freiheit formlos vernehmen und 
auf Grund ihres Eindruckes einen Spruch fällen, KaTa)'VOtfV (§ 16). Der 
S p re ehe r sieht jedoch in ihnen nicht Diaiteten - das Won fällt in dem 
Abschnitt gar nicht - sondern ßaOWWTa{ Der Unterschied zwischen den 
Funktionen beider liegt im strengen Formalismu3 der ßdaavo<:. In der Regel 
dient die private peinliche Befragung, an welcher beide Parteien mitzuwirken 
haben , als außergerichtliches B ewe i s ver fa h ren 56. Dabei übergibt der 

") Mit fTOIlWIl f'va, 1fapa6owa, (§ 15) wird gewöhnlich eine 1fPOKAflO,( umschrie· 
ben, mit welcher der Herr seinen Sklaven dem Gegner zur (J6.oa",o~ anbietet: s. Dem. 
45.61; 41.S; 53.22; 59. 124; Lys. 1.34; Ant. 6.23 . 

• » Nach de r Verwirrung. welche die 1fpOKA1}O'( auslöste, dürfte Pasion twar ange
boten haben, KiTTo", el{-- (oder 1fapa)6o':;"a, (§ 15), nicht aber zum j1aOal',rf'" (s.u. 
N.54). Um das e" (oder 1fapa)6oü"a" das gewöhn lich in Zusammenhang mit der 
ßci.oal'<X steht, könnte sich der Auslegungsstreit um den an sich unbestrittenen Text de r 
1fPOI<AI"jO,( gedreht haben . 

• • ) So schon G u g gen h e im, M .. Die Bedeutung de r Folterung im Attischen 
Processe. Zürich 1882, S. 60 Note. 

H ) Dieser Eindruck wird durch das später ebenfalls untechnisch gebrauchte 
I<QTf,..',..vwol<o", (§ 11) noch verstärkt; s. daw G u g gen h e im, M. , a.a.O .. S.61 
Note. 

$0) Harr i son. A. R. Wo, Law ... ,Bd. 2,a.a.0.,S.141f. 
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Herr seinen Sklaven dem Gegner, der die Torwr mit üblichen oder vereinbar
ten Mitteln , Stockschlägen ode r Verdrehen der Gliedmaßen , so lange ansetzen 
kann , bis entweder der Sklave gegen seinen Herrn aussagt oder der Gegner zu r 
Überzeugung kommt , er könne das nicht erreichen. Die zu stellende Frage ist 
in der 1TPOKA1/0tc: stets so formuliert, daß nur zwei alternative Antworten, 
meist ja oder nein, möglich sind; im Grunde genommen also ein ganz ein
fac her Mechanismu ss7 . An den Ausgang der Befragung können die Streitpar
teien aber auch bestimmte Rechtsfolgen knüpfen: De r Kläger gewährt dem 
Beklagten berei ts in der 1TpOKAl"jatc: eine ä"o,p€OtC: ss , bzw. gibt der Beklagte ein 
Anerkenntniss9 fUr den Fall , daß die ßciaavoc: gegen ihn ausfällt. Dann triU 
u n m i t tel bar mit Abschluß der Befragung - wie etwa beim Eid60 

- die 
si r e i t b e end end e Wir k u n g ein. 

Nur zweimal ist noch eine weite re Möglichkeit erwähnt: der Herr übergibt 
den Sklaven nicht dem Gegner, sondern einem oder mehreren Dritten. Da
durch ändert sich aber nichts an dem Grundsatz, daß die Wirkungen der 
(jiwavoc: automatisch mit Abschluß der Befragung eintreten. Weder der in 
Dem. 37.40 als ßaoaiJwrr/C: bezeichnete Mnesikles noch die hier, Isokr. 
17. 15 f., genannten ßaaavtami hätten auf Grund der Folteraussage einen 
Spruch zu fällen gehabt. Ihre einzige Entscheidungsbefugnis lag darin , das 
Ende der Tortur zu bestimmen (I sokr. 17.15): . . . paaTt")'oViJ Kat orpe(jAOUv 

... €Wc: rb.AI"j~1i b6~et€ iJ aiJroK A€")'ew . Damit hatten sie genug Einfluß auf die 
Aussage und die daran geknüpften Wirkungen61

. 

Wenn nun , als letzte Variante der besprochenen Stelle, die 0 r i t te n 
raten, Kittos dem Sprecher zu übergeben (§ 16), so denken sie an das übliche 
(3ciaavoc:-Verfahren, in dem nur die Sueitparteien aktiv werden. Die Anwesen
heit von Dritten erfüllt in einem derartigen Fall das Bedürfnis nach neutralen 
Beobachtern , die , wie wieder aus Dem. 37.40 zu sehen ist , eventuell über den 
WertverJust des Gefolterten entscheide n können62

. Der letzte Salz des be-

.' ) S. dazu meincn o. N.43 ziticrten Artik el (RAC) . Trotz zahlreicher lobender 
Äußerungen über die rxiaavo( scheint man im 5. u. 4. Jh. nu r geringes Vert rauen in dieses 
primitive Beweism ittel gehabt zu haben. Denn nirgends ist die korrekte Durchftihrung 
einer solchen belegt (s.a.ob. N. 45). 

H ) Dem. 59.124: ... «.;'010.0\1a< 100 G")'wro(: Dem. 29.52: ... 0..;,'1'" 00< "av":. 
Die Wirkung einer bereits erklärten o:~O,( konnte also vom Eintritt wei terer Voraussct· 
zungen abhängig sein. 

<9 ) S. Dem. 31.40. 
' 0) S. Dem. 29.52. 
" ) Die unterschiedlichen Funktionen des ö<a'T'1nj( und ßaoav<oTtl( sind bisher in der 

Literatur nicht erkannt worden. s. G u g g en h e im. M., Bedeutung .. . , a.a.O. , 
S. 60 f.; Li psius, J . H., Recht ... ,a.a.0., 5. 225 N. 22; 5 t e i n we n t er, A., Die 
Streitbe(ndigung durch Urteil. Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Rechte. 
München 1925,5.131 N. I. 

.' ) 5. zur Frage des Schadenersatzes neben Dem. 31 .40 noch 59.120; Lyk. Lookr. 30 
u. Aristoph. BaIT. 612 ff. 
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sprochcnen AbsclUlilis hebt /Xio(WO( und oU:uTa als gleichartige , alt ern a
t i v c Methoden der Streilbeendigung nochmals hervo r: Dem Rat zu r Ober
gabe folgte Pasian nicht, ihren Spruch hätte er aber akzeptiert (§ 16)63. 

Auf Grund der eben geschilderten und analysie rten Meinungsverschieden
hei ten endet das Verfahren im Hephaislcion ohne Ergebnis. Fassen wir die 
Interpretation, die bis jetzt hauptsächlich der Jrp6"A,TjOt(" zur ßcioavo", gewid. 
met war, zwischendurch zusammen. Der Sprecher verwickelt den Gegner in 
Widerspruche, die er offenbar erst selbst kUnst lieh aufbaut. Denn es ist wenig 
wahrscheinlich, daß Pasion jemals etwas anderes behaupte t hat, als daß Kittos 
frei se i (§ 14) . In § 12 wird Pasians angebliches Zugeständnis, Kittos sei Skla· 
ve, geschickt mit dem Gegenangri ff des Bankiers verbunden, während de r 
Sprecher in § 15 von einer nicht ganz eindeutig for mulierten 1rp6KAT/Otl;; pro· 
fitier t. Wa rum er gerade auf das Zugeständnis Pasions so großen Wert legt. 
wird später noch zu untersuchen sein. Vorher ist aber noch de r zweite Teil 
der Erzählung, §§ 17- 23, zu betrach ten. 

g) Nach den Ereignissen im Hephaisteion sind immer noch alle vier Klagen 
anhängig. Nun versucht Pasion , mit seinen Gegnern einzeln außergerichtlich 
ins Reine zu kommen. Er trifft in zwei Zusammenkünften a u f 
der Ak r opo l is mit dem Sprecher eine Vere i n b arung 
(Ol)V~W<at , § 20; oupßoAalOv, § 23), deren Inhalt in der Rede wieder nur sehr 
unvollständig wiedergeben is t. Die wenigen mitgeteilten Fakten sind deshalb 
nach der gegebenen Situation zu o rdnen und zu ergänzen. Mit Siche rheit wird 
vereinbart, daß beide Parteien eine Reise zu m Pontos unternehmen würden 
(§ § 19,51). Angeblich sollte Pasion dort entweder die trapaKamtJtjKT/ zurück· 
zahlen oder sich einem Schiedsspruch des dortigen Herrschers Satyros unter· 
werfen64 , Etwas dünn erscheint fre ilich die Begründung, mit welcher Pasion 
die Zahlung des vom Sprecher geforderten Betrages gerade im bosporanischen 
Reich versprochen haben soll: in Athen möge niemand davon er fahren (§ 19). 
Wäre dem wirkl ich so, hätten die Pa rteien sicher Wege gefunden, die Transak· 
tion auch in Athen diskret vorzunehmen. Anderersei ts sorgten gewiß die Ge· 
treidehändler, die sich am Pontos stets aufhie lten (§ 52), für die Verbreitung 
des Vorfalles. 

Abgesehen davon scheint die Alte rnative, Pasion werde ent weder fre iwillig 
zahlen oder sich dem Schiedsspruch des Satyros unterwerfen, kaum der Aus
gangssituation jener Vereinbarung zu entsprechen. Der Sprecher hofft offen· 
bar, d ie Hö rer würden in dem Abschnitt §§ 17- 23 vergessen, daß zwischen 

H) § 16: O;;"o~ ö' OVTW <J~P' ';~tryEU 1"11" ßaoa"o" wor" ... " p; /MV rrj~ "'apaöooew~ 
001< q.'iel\e" av,..x~ "'e'.'ieo.'ia"ro ö' ap-rvPIO" fT-O' IW~ ,;" i",ori""w. '" I<ara')'I'0'"'' airro'; . 

... ) § 19: I<a; w"ol\Q-y'l<Je" e;~ ro" 1"1 0","0" ,,0' ov"".l\evo"w.'iu, KaKe, ra XPIX1WU 
a"06":"o",,, ... "i bi ,, ~ raiiTa "'O<'l'<Jf<e, b,a,rav ~lIi pl)rOlt ~lIirlH "IIe ~uTvp~e'",' WH 

I<aru7'7,,"':'0l<"'U Ö)",ol\,' avrov ra xp~"ara . 
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ihm und Pasion z w e i Klagen einander gegenüberstanden (§ 12). Es wird 
also mit den oft wiederkehrenden, vermutlich aus dem Text der Vereinbarung 
stammenden Worten al1a)) • .avl (§ 19), al1aAAaTT€W (§ 23) und OlaAMT"T€IV 
(§§ 20,25) ursprünglich nicht die Zahlung dcs Pasion, sonde rn ein Ver
gl e ich gemeint sein, der, wie de r Zusammenhang mit der Reise an den 
Pon tos nahelegt , vor Satyros auszuhandeln ist. Der Vergleich könnte z. B. 
einfach darin bestanden haben , daß die Parteien ihre gleich hohen Ansprüche 
gegeinander aufrechneten. Erst wenn diese r Schlichtungsversuch mißlungen 
ist, soll Satyros als Diaitet einen Schiedsspruch "E1fi PrlTo;c;" fallen , d.h. er hat 
sich genau an das von den Streitparteien vereinbarte Programm zu halten6S . 

Dieses Streitprogramm ist in einer Urkunde, -ypaJ.ijJ.a-r€Wv (§ 20)66 festgehal
ten. Von deren Inhalt teilt der Sprecher wieder nur das eine mit , daß Pasion 
mit dem Schiedsspruch das Hemiolion, die Zahlung des Anderthalbfachen, 
riskierte . Gleiches muß nach der eben angestellten überlegung freilich auch 
HiT den Sprecher gegolten haben ; denn Saty ros wi rd zur Entscheidung über 
bei d e An sprüche ermächtigt worden sein. Weiters ist anzunehmen, daß in 

jener Urkunde die Erklärung - ebenfalls beider Parteie n - mit aufgenommen 
war, sich dem Schiedsspruch zu unterwerfen und die Urteilssumme an den 
Gegner zu bezahlen . 

Die eben vorgetragene [nterpretation zeigt , daß das fur die staatliche Ge
richtsbarkeit nicht in einem Verfahren zu bewältigende Problem der Wider
klage im Rahmen einer privaten Oiaita durchaus ökonomisch zu lösen war. 
Der Sprecher hat freilich in dem Abschnilt §§ 18-20 durch tendenziöse 
Stoffauswahl jeden Hinweis auf die Widerklage sorgfaltig gemieden. Er stellt 
das fLir ihn vor teilhafte, jedoch von Pasion sicher nur fLir den Fall seiner 
Verurteilung abgegebene Zahlungsversprechen an die Spitze seiner Erzählung 
und erwähnt dann nur noch die Tatsache , daß sich Pas ion dem Schieds
spruch unterworfen hat. Der Anlaß dafLir, jene Zahlung am Pontos vorzuneh· 
men, und ihr eigenartige r Zusammenhang mit der Diaita müssen einem kri
tischen Betrachter jedoch sOfort suspek t erscheinen . 

h) Der Sprecher und Pasion übergeben die Urkunde , welche das verein
barte Streitprogramm enthält, dem Kaufmann Pyron aus Pheres zur Verwah
rung. Dieser bekommt die fLir die weitere Interpretation noch sehr bedeut
same Weisung, das Schriftstück zu verbrennen, wenn sich die Parteien gü tlich 
geeinigt hätten, es aber andernfall s Satyros zu übergeben (§§ 20 u. 25). 

os) Zu der sonst noch in Isokr. 18.10 erwähnten Ih'Q.rfQ. eil; ';1J7t)i~ s. Si e i n w e n· 
le r , A. , Sireitbeendigung ... , 3.a.0., S. 136 f. : die .. gebundene Marsthroutc" des 
Diaile ten wird hier darin bestanden haben , enlwedcr die eine oder die andere Partei zur 
Zahlung zu veTUneiien. Diese mußlen sich im vorhinein dem Spruch unterworfen 
haben, s.. S t ein w en I e r, A., 3.a.0 .. S. 104 f. 

u) Eine verschnürte und versiegelle Wachstafe l, Bog a e r I , R., Banques .. ,., a.a.O., 
S. 66 N. 30: Ku ß m a u 1 ,Synthekai ... , a.a.O., S. 66 u. 69 f. 
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i) Der Sprecher und Pasion ziehen hierauf ihre gegenseitigen Klagen, die 
wegen der '/I'apaKaTa-a~Kl1 (s. ob. a) und die wegen der erschlichenen sechs 
Talente (5. ob. cl, zurück. Das wird in der Rede zwar ni rgends erwähnt, ergibt 
sich aber aus de m Zweck der au f de r Akropolis getroffenen Vereinbarung. 
Auch Menexenos nimmt seine OIK11 €~atpiOfW( (5. ob. c) zurück, von der in 
§ 21 gesprochen wird6? Gesagt wird allerdings nur, daß Pasion seinen zweiten 
Gegner, Menexenos, hierzu mit allen Mitteln bewegen wollte (§§ 2 1, 31), 
doch dürfte sich die Einigung mit dem Sprecher auch auf das Verhällnis 
zwischen Pasion und Menexenos ausgewirkt haben (§ 2 1). Daß eine einge
brachte Klage bis zum Beginn der Gerichtsverhand lung ohne Verzicht auf den 
Anspruch zurückgezogen werden kann, zeigt Dem. 37.39 u. 41 . Der Sprecher 
be tont, er sei Pasions Verlangen , sich bei Menexenos für ihn einzusetzen, 
nicht nachgekommen (§ 21). Warum er in seiner Rede auf diesen Punkt so 
großes Gewicht legt , wird spä ter noch zu erklären sein . 

j) Im erzählenden Teil der Rede werden nur noch folgende Ereignisse be
richtet: Pasion läßt die bei Pyron hinterlegte Urkunde nilschen. Weilers wei
gert er sich, mit dem Sprecher zum Pontos zu fah ren, und verlangt, die 
Urkunde zu öffnen. Diese enthält zur überraschung des Sprechers eine 
ä\jJ€OIf;, mit welcher er Pasion aller Klagen entlas tet habe (§ 23). 

k) Vor dem Epilog streut der Sprecher noch einen höchst aufschlußreichen 
Bericht, nach B las S68 eine "kunstgemäß disponierte Nebenerzählung" ,e in 
(§§ 50-52): Nachdem er Pasion oft aufgefordert hatte, mit ihm nach dem 
Pontos zu reisen , rahrt der Spreche r statt mit ihm mit Kittos dorthin. Satyros 
weigert sich jedoch, ein Urteil zu roillen (otKatew, § 52)69, weil Kittos nicht 
als Partei, sondern nur als Auskunftsperson gekommen sei. Kunstgemäß ka nn 
man die Stoffanordnung sicher nennen, doch Irirrt die Klassifizierung als 
Nebenerzählung rur eine Sachanalyse ebenso sicher nicht zu. Denn die Reise 
steht mi t einer Hauptsache , der auf der Akropolis getroffenen Vereinbarung 

07) Es besteht kein Anlaß, mit Mathi eu, G. - Brtmond, E., lsocrate, 
Bd, 1 ... , 3.a.0. , S.77 N.4 anzunehmen. Menexenos habe Pasion neben de r einzigen 
sicher belegten 6'Ul f(a,pioft..J<: (§§ 14 u. 49: 5.0. e) mit 6;"T} KGIIIJ1'OP;a~ verfolgt (s. 
ob. N. 46). E5 wird sich zeigen, daß der Sprecher guten Grund hatte, die Aufmerksam
keit se iner Hörer in § 21 von jener 6i~T} ~ta,piot'w~ abzulenken . 

.. ) BI ass, F., Beredsamkeit ... , a.a.O., S. 233. 
" ) Nach de r in den Reden sonst ~t reng eingehaltenen Terminologie müßte die Tütig· 

kei t des Satyros in seiner Eigenschaft als privater Diaitet mi t 1lw.",.",,,WOllfu.> bezeichnet 
W(:rdcn, S. Wo I r r. H. J., BeiträJe zur Rechtsgeschichte Allgr iechenlands und des 
hellenistisch-römischen Ägypten. Weimar 196 1, S. 15. Da die bosporanischen Herrscher 
jedoch Träger voller staatlicher Gerichtsbarkeit waren, Ga j d u k e vi c. V. F.: 
Reieh ... , 3.3.0., S. 16, dü rfte der Sprecher absichtlich den der richterlichen Funktion 
vorbchaltenen Terminus Il'Katt'1I' gewählt haben, um (vor dem Epilog!) de r Person des 
Satyros und dem Ungehorsam des Puion mehr Gewicht zu verleihen. 
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(s. ob. g), und der eben erwähnten (i,peOt<: (s. ob. j), in engstem Zusammen
hang. Die vom Logogra phen gewählte Darste ll ungsform birgt vielmehr den 
Schlüssel zur Deutung jener ä.p€ot<: und des wahren Kernes des Fälschungsvor
wurfes in sich. 

Liest man die Rede öfter durch ~ was dem attischen Dikasten alle rdings 
nicht möglich war ~ fällt auf, daß zu sam m e n gehö r i ge E re ig
nisse an getrennten Stellen geschildert w e rden . 
Die Zusammenhänge werden dabei jedoch so geschickt verschleiert, daß sie 
ohne eingehende Analyse des Falles nicht zu durchschauen sind: Einerseits 
wird im erzählenden Teil der Rede, der in der Behaupt ung gipfelt, die 
äo,p€ot<:- Urkunde sei gefälscht (§ 23) , nicht gesagt, daß die von Pasion abge
lehnter Reise (§ 23) dennoch stattfand (§ 51), und andererseits teilt der 
Sprecher in dem vor dem Epilog eingefugten Abschnitt (§§ 50- 52) nicht mit, 
was bei den amPontos geftihrtenVerhandlungen mit jener(angeblich geHUschten) 
Urkunde geschah, nach welche r Satyros den Streit hätte entscheiden sollen 
(§ 20). Der Verwahrer, Pyron , und das Schriftstück werden am Schluß gar 
nicht mehr erwähnt. Um diese Unstimmigkeiten aufzuklären, ist zuerst das 
mutmaßliche Schicksal der Urkunde zu überlegen. Nach der Übereinkunft der 
Parteien (§ 20) müßte P y r 0 n den Sprecher und Kittos, der statt Pasion 
gefahre n war, auf jener Reise begleitet haben. Nachdem der Schlichtungsver
such 70 mißlungen war, war Saty ros jedoch nicht berei t, den vorgesehenen 
Schiedsspruch zu fällen (§ 52). Kitlos war von seinem Geschäftsherrn Pasion 
vermutlich nur dazu ermächtigt worden, einer gütlichen Einigung zuzustim
men , die zur Vernichtung der Urkunde mi tsamt dem Streitprogramm geftihrt 
hälte. Einen Schiedsspruch mit Wirkung gegen den abwesenden Bankier zu 
fällen, war offenbar unmöglich?l. P y r 0 n wird deshalb d ie Urkunde, wel
che das Streitprogramm enthielt, nicht aus der Hand gegeben, sondern u n -
ge ö f f ne t weite r in Verwahrung behalten haben. 

Unter den bis jetzt dargelegten Voraussetzungen ist nun die angeblich ge· 
fälschte a\o€Ol<: zu betrachten. Fest steht jedenfalls, daß Pyron auf Verlangen 
Pasions schließlich eine Urkunde geöffnet hat , die eine ~Qt<"; enthielt. Bevor 
man den Vorwürfen des Sprechers gegen dieses Dokument einfach glaubt ?l, 

•• ) § 52: ·A,,:ooo(t( 6 f l::a.TIJPO( ÜI-lopoTep, ... ", ,jl-l ';:'v 6 ,~iit€w I-li v ov~ ,;(lov • .. Daß die 
Parteien ats erste Stufe ein Schlichtungsverfah ren vorgesehen hatten, ist oben (s. g) näher 
ausgeführt. 

" ) § 52 (Fortsen:ung): .. Irep, TWV €v"a.se ""I"e"opi vwlJ (Jv~ßoXa,w" äxxw~ T~ ~a,~,J 
"'(lporJTo~ TOrn-OL> j.l 1l6~ paxOVTO( 1r00!joe", ä e"'ei"vo( ,s,,,,cioe'f". Das mußte der Sprecher 
doch schon vor se iner Abreise gewußt haben. Warum er dennoch mit Kittos dorth in fuhr. 
wird unten (3 a) noch zu überlegen sein. 

") S. Bog a e T t , R .. Banques . . . , a.a.O., S. 66, deT auf die allgemeinen Ausruh
rungen von Er man. H., La falsificalion des actes dans l'antiquilc, in: MCtanges Nicolc. 
Gcneve 1905. S. 111 {34. hinweis t. Dort isljedoch der FaD speziell nicht behandelt . 
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lohnt es sich, zu übcrprtifen, ob auf Grun d der gegebenen Situation nicht auch 
gewichtige Gründe flif das Vorl iegen einer ä.p€OI~ sprechen. Aus der unbestri t
tenen Vereinbarung, Pyroll möge das Schriftstück verbren nen , wenn sich die 
Parteien gütlich geeigne t hätten (§ 25) , und der beze ugten Tatsache, daß 
Pasion selbst ei nmal die Bese itigung der Urkunde betrieben hat (§§ 3 1 f.). 
zieht der Sprecher 3m Begilln seiner Bcwcisflihrung (Apodeixis) siche r den 
richtigen Schluß . daß die s e Urkunde keine 11,,*01 1;: en thalten habe. Doch 
erscheinen die zwischen jenen heiden Fixpunkten eingeschobenen Ausrtih
rungen ( §§ 27- 30) als höchst verdäch t ig; Als Kläger habe der Sprecher kei
nerle i Veranlassung gehabt. eine a',peott; zu gewähren: deshalb sei es wahr
scheinlicher, daß Pasion in der Urkunde die Zahlung versprochen habe, als 
daß er Pasion entlastet hätte ' ) . So wie im Abschnitt davor (s. ob. g) ver
schweigt der Sprecher auch hier, daß zwischen ihm und Pasion z w ei Kla
gen einande r gegenüberstanden. Nichts ist deshalb wahrscheinlicher, als daß 
die Parteien fur den Fall ei ner giitl ichen Einigung ein a n de r von den 
gegenseitigen Klagen entlastet hätten . Diese ~OtC: wäre die normale Beglei t
erscheinung der in der Rede oft erwähnten a1TaAXa.,...,,74, mit welcher die 
Parteien in ei nem Schlichtungsve rfahren ihre ge gen ein a n der erhobe· 
nen Fo rderungen vergleichen woUten (s.ob. g). Un ter diesen Umständen 
dürften die Parteien in jenen Zusammenkünften auf der Akropolis also nebe n 
der Urkunde, welche das Streitprogramm elu flieh , eine z w e i t e U r k u n -
d e errichtet haben , in welcher sie einander fur den Fall einer gütlichen Eini
gung von allen Klagen ent laste ten. Beide Urkunden übergaben sie , wenn auch 
mit verschiedene n Weisungen, dem Verwahrer Pyron. 

Erst mit diesem letzten Detail wird d ie vereinbarte außergerich tl iche Beile
gung von Klage und Widerklage (s.ob . g) voll praktikabel, ohne daß noch 
weitere Erklärungen ode r Urkunden nötig wä ren : Einigen sich die Parteien 
vor Satyros gütl ich , verbrennt Py ron die Urkunde, die das Streitprogramm 
enthäh (§§ 20 , 25), verwahrt aber die a~otc:-U rkunde weiterhin fur den Fall, 
daß eine de r Parteien dennoch Klage erhebt. Einigen sich die Parteien dor t 
aber nicht , so hat Pyron die ersle Urkunde an Satyros herauszugeben, der 
nach dem darin festgeha henen Streit programm einen Sclliedsspruch fä ll! 
(§§ 20, 25); doch müßte Pyron in diesem Fall wohl die ci'<,O€olc:·Urkunde ver
brennen, weil die Entlastung der Vollstrecku ng des Schiedsspruches im Wege 
stünde. Durch übe rgabe zweier Urkunden verschiedenen Inhalts und mit ver
schiedenen Weisungen an ei nen gemeinsamen Vertrauensmann hallen die Par
teien die außergerichtliche Beilegung ihres Strei tes auf denkbar unkomplizier. 
te - und fast perfekte - Weise in die Wege geleitet. 

7' ) § 29: Kai " tll 6n. w ä...s Pf ( 6'Koomi. K"i 106f p,:,6;0/1 "ao, 1'<>W/I"I. M' f l',x Il fll 

0'( t /I ~ K o:i A 0 \I 11 ft n/l Kai IlT}<'i f l''-O/l O\l ~~KTl /l "Ot IJ Oall e VO/l X" <Pf t/l tOll ro trPU1'Il". 
" ) S. die §§ 19.20.23.25. 
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Bis jetzt habe ich den konkreten Ansatzpu nkt fllr den F ä I sc h u n g s -
vor w u r f noch nicht berührt. Dieser liegt in der Situation , die eintrat, als 
der Sprecher und Kittos unverrichteter Dinge vom Pontos zurückkamen. Auf 
jene Ereignisse sind, wenn man den Zusammenhang mit den §§ 50- 52 er
kannt hat, die Ausfllhru ngen in § 23 zu beziehen 7S. Meine Erklärung dieses 
Abschnittes baut auf der bis je tzt vorgenommenen Interpretation auf, welche 
das Vorliegen zweier verschiedener Urkunden waluscheinlich machte: En tge
gen der ursprunglichen Intent ion der Parteien hat Pyron nach jener Reise 
noch immer beide Urkunden in Verwahrung. Der Sprecher fordert Pasion auf, 
die Reise (nunmehr persönlich) mit ihm anzutreten; Pasion en tgegnet, es 
bestehe zwischen ihnen keine Vereinbarung (mehr). Denn wenn der Sprecher 
auf einer z w e i t e n Re i s e besteht , is t Pasions Verhalten in sich durch
aus folgerichtig. Der Bankie r kann dem Sprecher näml ich entgegenhalten , er 
habe dadurch, daß er Kittos als seinen Vertreter zu Satyros geschickt habe, 
die auf der Akropolis getroffene Vereinbarung voll e r füll t ; daß Sa lyros 
keinen Spruch gef:iIIt hat , gehe zu Lasten des Gegne rs. Zu einer zweiten Reise 
sei er nicht verpflichtet. Mit diesem Argument könnte Pasion den Verwahrer 
Pyron auch dazu bewegt haben, die eine Urkunde, welche das Streitprogramm 
enthielt, als gegenstandslos zu vernichten, so daß allein die ä\O€oL~-Urk unde 
übrig blieb - so, als ob sich die Parteien tatsächlich verglichen hätten. I n 
der an sich v e r ein barten V e rnichtung des 
S t r e i t pro g r a m m e s dürfte der wahre Kern des Fälschungsvorwurfes 
liegen. Korrekterweise müßte der Sprecher im Prozeß also behaupten, die 
Vo r aus se t z u n gen, unter welchen jene a~at<; wirksam werden soll

te, seien nicht eingetreten 76 . Er zieht es aber aus noch zu erörternden Grün
den vor, die Ec ht heit d e r Urkunde anzugreifen. 

I) Ebensowenig wie der Sprecher die Zurücknahme seiner Klage erwähnt 
(s.ob. a und i), spricht er auch davon, daß er se ine 1Tapa"amt9~"7j nach der 
erfolglosen Reise zum Ponlos aufs neue einklagt. Ob Pasion die an Satyros 
herauszugebende Urkunde vor oder nach der neuerlichen Klageerheb ung ver

nichten läßt, ist nicht festzustellen. In unmittelbarem Zusammenhang mit de r 
Klage steht jedenfalls die Öffnung der zweiten, bei Pyron verbliebenen Ur
kunde. Die darin enthaltene ä~Ot<; ist nämlich das stärkste Verteidigungs
mittel gegen die Klage, die der Sprecher mit der vorliegenden Rede betreibt 77. 

7 ') § 23: ... KU; ov.· Ei~ TOll nOIlTOII <''''11 po. "VP"~fV"f<"(;U' 00"1"· EtllW "Po~ Ep· Uv.w 
UV/.Iß{JAU .OIl oOOell, avo(.yE'II"1"· ;'K~lviv"fll TO "YPUIlPureWII evaVTlolI /.IUP"I"VpWII. 

") Die Gewährung einer ä"",,,.~, deren Wirksamkeit vom Eintritt bestimmter Ereig
nisse abhängt, ist nicht ungewöhnlich, s. ob. N. 58 u. 60. 

") Aufnilligerweise legte Pasion, wie schon S t ein wen te r , A., Streitbcen
digung ... , a.a .O .. S. J 36 , bemerkte, auf Grund dieser ä"",,,,~ keine "u<t«"YP~ ein, die 
ihm den Vorteil des ersten Wortes verschafft hätte. 5. Wolf f . H. J., Paragraphe. 
a.a .O .. S. 104 f. W o I f f klärt diese Frage nicht auf. Möglicherweise liegt der Grund rur 
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Zugegebenermaßen muß die eben vorgetragene Interpretation über wei le 
Strecken hypothetisch bleiben. Doch unternimmt sie im Gegensatz zu ande
ren Gesamtexegesen wenigstens den Versuch, die gewiß mit voller Absici).t 
getrennt erzählten Ereignisse mi teinander in sinnvolle Beziehung zu setzerf.~ 
Zur Zusammenfassung und Verdeutlichung des oben Gesagten mächte ich 
nochmals die wichtigsten Beobachtungen hervorheben, au f welche sich meine 
in den Punkten g- l versuchte Erkläru ng de r Vorgeschichte der (t.,pfat" slülzLBc
hält man die Situation de r Widerklage (§ 12) im Auge, wird die Gewähru ngeiner 
(i,pfatl; HiT den Fall eines außergerichtlichen Vergleichs (a:lTuXAalt/, § 19 u.o.) 
in hohem Grade wah rscheinlich. Bedenkt man weiters, daß eine Urkunde 
errichtet wurde, welche das Streitp rogramm flir eine oiatra €!ft Pf/TOK enthielt 
(§§ 19 C), und daß diese Urkunde bei Zustandekomme n eines Vergleiches zu 
vernichten war (§§ 20, 25) , so muß die von Pasion vorgelegte ~Ot<:; 
(§§ 23 C) in einer getrennten Urkunde festgehalten worden sein. Stell t man 
schließlich die Reise nach dem Ponlos (§§ 51 L) an den sachlich richtigen Ort 
(§ 23), SO wird klar, daß die "Fälschung" der Urkunde nichts ande res als die 
Vernichtung des Slreitprogrammes gewesen sein kann. 

3. Die Rekonstruktion der einzelnen vorprozessualen Schritte kann nicht 
Selbstzweck bleiben. Ich möchte deshalb im fo lgenden noch versuchen, das 
hinter diesen stehende prozeß taktische Gesamt konzept (a) und die in de r 
Rede ve rwendeten Kunstmittel tendenziöser Darstellung (b) wenigstens in 
Umrissen zu skizzieren. Notwendigerweise wurden diese F ragen zwar im vori· 
gen schon berührt, doch gewinnen die Detailergebnisse durch die umfassende 
Betrachtung an Wahrscheinlichkei t. Die dabei zu Tage uetenden überle· 
gungen, welche die Parteien und der Logograph angestellt hatten , können fli r 
die Prozeßfuhrung vor den athenischen Dikasterien als beispielhaft gelten. 

a) Die pro z eßt akt i s ehe n Maß nah m e n knüpfen sich an die 
beiden nun schon hinlänglich bekannten Ereignisse, die Aufforderung zur 
ßcioovo<: und die auf der Akropolis ge troffene Vereinbarung. Den wichtigsten 
Platz in der positiven Beweisflihrung des Klägers nimmt das Argumen t ein 

jenen Umstand im relativ hohen Alter der Rede (393/I,s. ob. N. 28); die erst zehn Jahre 
vorher rur einen Speziahatbestand eingefUhrte 1fapa"'(pa~ hatte zu dieser Zeit vielleicht 
ihre Erweiterung noch nicht erfahren. Die erhaltenen Reden . in welchen sich die Parteien 
auf die ä.p<'("~ Ka; <l1ra""a"'(n berufen, datieren alle etwa 40 Jahre später. 

•• ) Mit B la s s, F., Beredsamkeit . . . , a.a.O., S. 233 N. 4, sind auch die neueren 
Interpreten der Vetsuchung erlegen, die Reise an den Pontos als Schlußpunkt der in 
§ 23 en:ähl ten Fakten aufzufassen, s . B og a e r t , R .. Banques ... , 3.a.0 .. S. 64{66, de r 
den Ablauf des Rechtss treites sehr ausfUhrlich, jedoch unkritisch wiedergibt, ebenso 
G a j d u k e v i c, V. F., Reich ... , a.a.O .. S. 80 f. Welchen Sinn hätte eine derartige 
Reise, wenn die angeblich Satyros zu übergebende Urkunde hcreits geöffnet ist und eine 
ä.p<'o,( enthält? 
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(Pe.,WiOV i€..:~.1l1Ptol', § 53), Pasion habe sich geweigert, Kittos zur f,kiOav04; 
über die 1fapa..:arathj":l? herauszugeben 79. Dieses Argument ist von langer 
Hand vorbereitet : Als der Sprecher von Pasion die pein liche Berragung des 
Kittos verlangte (§ 12 ; s.ob. 2 b), konnte er ganz sicher gehen, daß der 
Bankier jenen wertvollen Angestell ten, der bei ihm eine besondere Ver
trauensstellung einnah m, unte r keinen Umständen de r Folter unterwerren 
werdeliO . Doch so billig gab Pasion seinem Gegner das Argument aus der 
Ablehnung der trpa..:"-l?Ot<: nicht in die Hände. Er begründete vielmehr seine 
Ablehnung mit der Behaupt ung, Kin os sei rrei. Um wiede r dieses Gegenargu
ment zu ze rstö ren - und vermutlich auch , um dem Bankier zusätzliche 
Schwierigkei ten zu bereiten~ l - brach Menexenos, der Proxenos des 
Sprechers. den Statu sprozeß um Kittos vom Zaun (§ 14 ; s.ob. 2 e). Daß dieser 
Prozeß aber nicht zu Ende geführt, sondern vermutl ich sogar durch des 
Sprechers Vermill[ung gütlich beigelegt wurde (s.ob. 2 i), muß hingegen 
Pasion als zusätzliche Rechtrertigung seiner Ablehnung der 1fPO..:"-l?Ot4; dienen. 
Auße rdem hatte der Sprecher je ne Reise zum Pontos unternom men und es 
ofrenbar widerspruchslos geduldet, daß Kittos dort als Freier auftrat (§ 51). 

Mit ähnlicher Verschlagenheit suchten beide Parteien auch aus der aur der 
AkropoliS vereinbarten außergerichtlichen Streit beendigung Gewinn zu ziehen. 
Die Vereinbarung und die vorläufige Zurücknahme der Klagen bedeuteten 
zunächst bloß einen Waffenstillstand. Pasion war offenbar mit dem erreichten 
Zustand zurrieden und verweige rte deshalb die zugesagte Reise nach dem 
Pontos (§ 51). Als der Bankier abe r schließlich Kittos statt seiner dorthin 
schickte, mußte der Sprecher klar erkannt haben, daß er bei Sa lyros höch
stens das eingetretene " Pali" durch Vernicht ung des Streitprogrammes in 
einen endgültigen , gegenseitigen Klageverzicht umwandeln, nich t abe r einen 
Schiedsspruch gegen den abwesenden Pasion erlangen konn te. Dennoch wei
gerte er sich, der Vernichtung des Streitprogrammes zuzustimmen, und be-

") Es handelt sich dabei nicht um einen RechtS$<l tz, sondern lediglieh um ein rhe
tOrISches, jedoch nicht zu unterschätzendes Argument, $ . 1-1 a r r i s o n, A. R. W., 
Law .. . , &1.2, a.a.O., S. 136. das in de r Regel in die Vermutung gekle idet wurde, der 
Gegner habe durch die Verweigerung der IJo:icro,VO( das in der "'PQK),,"lO(( formulierte 
Beweisthema zugestanden, s. § 55: 0'11<'(',6":'( a':"''':'. Diese Vermu tung kann jedoch da
du rch widerlegt werden. daß de r Aufgeforderte ~achwc is t , die zur {JQ.o'ulIOf; ver langte 
Person sei fr ei (vgl. Dem 29.39 u. Lys. 4. 12) . 

• 0 ) S. dazu meine ob. N. 15 zitierte Untersuchung über den in Dem. 21 u. 29 erwähn
ten Werkstän cnleiter Milyas : vgl. a.u.N. 86. 

~ ') Ocr Sprecher zeiht Pasion Z\\'3.r de r Unverschämthei t, eine GesteliungsbiJrgsehaft 
über eine Summe von sieben Talenten geleiste t zu haben (§ 14), doch scheint mir die 
Unverschämtheit eher auf Seiten des Menexcn05 zu liegen, der in einem Statusprozcß 
ein!.' derart hohe Summe als Pönale fes tse tzte. 
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stand (natürlich vergebens) auf einem Schiedsspruch des Satyros. Durch dieses 
Verhalten riskierte der Sprecher zwar, daß Pasion - wie oben dargelegt (s. 
2 k) - die äo,pEOt".Urkunde öffnen ließ, gewann aber gleic hzeitig ein Empfeh
lungsschreiben des bosporanischen Herrschers (§ 52) und das weitere Argu
ment, Pasion habe sich vor d iesem nicht zur Diaita gestclltS2

. Der Verdacht 
liegt nahe, daß der Sprecher die Reise mit )(jttos bereits von vornherein nur 
um dieser beiden Argumente willen un ternommen halte. Damit, daß es Pasion 
gelingen werde, das nur einvernehmlich zu vernichtende Strei lprogramm zu 
beseitigen und dadurch an die ä.p€QI".Urkundc heranzukommen, hatte der 
Sprecher wohl nicht unbedingt gerechne t. Doch mußte er sich mit seiner neu 
eingebrachten Klage trotz der nun vorliegenden äop€otr; einige Aussicht auf 
Erfolg versprochen haben!!3. 

b) Aus der vorprozessualen Situation sieht man, daß ftir den Sprecher alles 
an der Wirkung seines Plädyoers hing. Er hatte freilic h als Kläger den Vorteil 
des ersten Wortes und konnte die Richter durch gezicl te Information mit 
seinem Garn so einspinnen, daß der Beklagte die fcin geknüpftcn Fäden nur 
mehr mit Mühe zu zerreißen imstande gewesen se in dürftc. Ich mächte nun, 
soweit es meine fachliche Kompetenz erlaubt, versuchen, die K un s t m it -
tel, welche de r Kläger für seine S ac h d ar s i e 11 u n g wählte. in groben 
Ulm issen vorl.uftihrcnS4

. 

Um angesichts des fa llengelassene n Statusprozesses das Argument aus der 
abgelehnten lIpOII.A1'/ot<:; richtig zur Wirkung zu bringen, mußte der Sprecher 
den (freilich unrichtigen, s.ob. 2 f) Eindruck erwecken, Pasion sel bst habe 
schlüssig zugestanden, Kittos sei Sklave. I-l ierzu mußte er das Vcrhalten seines 
Gegners als in sich widersprüchlich darstellen: Pasion habe die (klaava<:; an 
Kinos zunächst erwogen (§ 12), dann abgeleh nt (§ 14), schließlich aber sogar 

. ') Zum Verhältnis der Spartoldden zu Athen s. Ga j d u k e v i c , Reich ... , a.a .O .. 
S. 81 f. Erklällicherweisc stellt sich der Sprecher in ßezug auf jene Re ise als argloses 
Opfer des gerissenen Bankiers hin (§ 51): "ai raVT' f('l"aT'1ae" . 

• ,) Zumal er ja offenbar keine auf die ä-.pc;a,( gestützte "apa:ypaopt, zu bcflirchten 
halle (s.ob. N. 17). die ihn in die Position des zweiten Wortes gedrängt h3l1e . 

•• ) Ich bin mir dessen bewußt, daß die Interpretation einer Rede durch die Be
schränkung auf die Sachdisposition (disposilio. Ta~,~ ) · einseitig bleiben muß. Meine 
Ergebnisse müßten noch durch Betrachtung des "Ausdruckes" (e/ocl/lio. A';('~; der Wort
und Sinnfiguren. der Periodisierung und der mit dem Stichwort "Prosarhythmus" um
schriebcnen Phiinomene) überprüft werden. Denn auch der Einsat z dieser Mittel dien t 
dem prakti~ehen Zweck, die Richter zu überzeugen. Erfreulicherweise treten diese Pro
bleme nunmehr wieder in das Interesse der philologischen Forschung, s. etwa KaI in · 
ko wski, St., Z badan nad rytmika prozy greekiej. in: Meander. Jg.26. 1971. 
S. 330/40. und vor allem die grundlegenden. im Methodischen auch Hir die griechische 
Kunstprosa anwendbaren Ergebnisse von Pr i m m er. A .• Cicero numerosus. Studien 
zum antiken Prosarhythmus. Wien 1968. 
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selbst angeboten (§ 15 ; s. ob. 2 b, e, f). Daß die objektiv höchst unwahrschein· 
liehe Darstellung des letzten Punktes die richtige sei, wird aus der - vor 
Gericht nicht beweisbaren - Psyche des Gegners begrtindet (§ 15): .. q-yoii. 
/1€VO<: rr€pi. 'TWV 1-HEV rrap€AI')Au~O'TWV 'jXI.vepwc; Tt/1ap'TI')K€vat, OiO/1€l1OC; I) '€K 
'TWv AOt7rWV €rravop~wo€O~(U ... Um weiters den Schlüssen aus dem Fallen· 
lassen des Statusprozesses um Kittos direkt entgegenzutretcn, mußte de r 
Sprecher die Behauptung einnechten, daß e r mit diesem von Mencxenos 
betriebencn Verfahren nichts zu tun habe (§§ 21 f.; s.ob. 2 i). Dieses heikle 
Thema berührt er aber nicht dort , wo es sachlich hinpaßt, im Zusammenhang 
mit der (kl0<lJ.'0C: (§§ 11 - 17), sondern erst später, nachdem er (chronologisch 
zwar richtig) die Vereinbarung auf der Akropolis in seinem Sinn dargestellt 
hat tis

• Schließlich behauptet er noch, wieder mit ziemlichem Abstand von der 
Erzählung über die (3cioaV(li\, bevor er seine mit Kittos unternommene Reise 
schildert , plötzlich und beweislos, der Mann sei von Pasion in seiner Vermö· 
gensliste als Sklave angefLlhrt worden (§ 49)86. Die Richter soHten also nich t 
auf den Schluß verfallen , der Sprecher h3be durch jene Reise die Freiheit des 
Killos indirekt zugestanden. 

Um Pasions auf die (l<;:J€Otc;· Urkunde gestützte Verteidiung im voraus zu 
entkräften, läßt sich der Kläger nicht in diffIZile und vom Gegner sicher 
erw,utete Erörterungen darübe r ein, unt~ 1 we1cht:1I Vurausst::l,wngt:n die, wie 
oben (5. 2 k) dargelegt, tatsächlich gewährte o.",peOtC; Wirksamkeit erlangen 
soll te, sonde rn greift zu einer radikalen, für den Beklagten vielleicht unerwar· 
teten Lösung: Er behaupte t schlicht und einfach, jene Urkunde sei ge· 
f ä I s c h t (§ 23). Dem Sprecher ka rn dabei zugute, daß die Echthe it einer 
einmal geöffne ten, wenn auch von Zeugen bestät igten Urkunde der Anfech· 
tung voll unte rlagS

? Auf den Fälschungsvorwurf ist die ganze Erlählung der 
Geschehnisse vom Treffen auf der Akropolis bis zur öffnung der Urkunde 
(§§ 17- 23) ausgerichtet. Es wird hierin alles verschwiegen, was darauf hin· 

• ') Daß moderne tnterpre ten nicht erkannum, daß in § 21 von der 6;~'1 it.pa1~"(,W( 
(§ 14) die Rede ist (s.ob. N. 67), beweist. wie geschickt der Sprecher sein Ziel verfolgt, 
Dinge :w en tschärfen. ohne sie beim Namen tU nennen . 

•• ) Der Sprecher sagt allerdings nicht. w a n n Pasion das lat. Daß Kittos gleichwohl 
itgendwann einmal die Freiheit erlangte, entspricht durchaus den Gepnogenheilen der 
Bankiers: Puion war Freigelassener seiner ehemaligen Geschäftsherrn und tieß selbst 
einen anderen leitenden Angestellten . den späteren Bankier Phormion. fre i; 5. dazu 
Bog 3 e r t, R., Banques ... , 3.3.0., S. 62. Vielle icht ist ein in Dem. 36.8 (327/6) 

erwähnter Bankier Kittos mit dem hier genannten Angestellten Pasions identisch, so 
Mat h ieu, G. _ Bre mond. E. , Isocrate ... , Bd. I , a.a.O .. S. 74 N. 2: twcifelnd 
Ger n e t . L., Demosthene .... Bd. I. a.a.O., S. ISS N. 1; verneinend Bog a e r I , R .. 
BanquC$ .. " 3.a.0., S.83. Die Rede enthält keinerlei Hinweis auf den tatsiichlichen 
Status des Kinos 1:ur Zei t des untersuchten Prozesses. 

07) S. Wenger, L.. Signum, in : RE. Bd.2A. 1923. Sp.2398: H a rri son . 
A. R. W" l.aw .... Bd. 2. a.3.0., S. 154. 
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deu ten könnte, daß ta tsächlich eine ä.peOIi; in eine r vom Sireitprogram m 
getrenn ten Urkunde vorlag, und was bei den Richtern den Gedanken auf· 
kommen lassen könnte, die auf der Akropolis get roffene Vereinbarung sei 
erfUlil (s.ob. 2 k). Deshalb muß te der wgograph die Schilderung der Wider
klage (§ 12) und der Reise nach dem POniOS (§§ 51 f.) von diesem Abschnitt 
trennen . Der verbliebene Aussch nitt aus den Fakten wird, durch unbeweis
ba re psychologische Motivationen verkittet , zu einem völl ig falschen Bild zu
sammengese tz t : Als Anlaß rur das Treffen auf der Akropolis nennt der Sprecher 
nicht das beiderseitige Interesse an de r außergerichtlichen Streitbeendigung, 
sondern, PaSton habe rur se in Verhal ten im Hephaislcion (s.ob. 2 f) Reue 
empfun den (P€tCJ.P.€M:W, § 18)ss. Das von Pasion sicher nur ftir den Fall einer 
Veru rteilung durch den Dia iteten Satyros geleistete Versprechen, am Pontos 
zu zahlen , wird als unbedingt abgegeben dargestel1t (§ 19). Das Motiv hierfUr 
sei Pasions Wunsch nach Diskretion gewesen (ov-y..:pul/lat TfIV oUP'fiOpäv, 
§ 18). Der Ak t der Fälschung selbst wird mit Pasions Ratlosigke it , der Klage 
des Sprechers zu begegnen , motiviert (oOOf~aJ.I ä)..)..rw fupioKWV aTranarrw. 
§ 23) und durch Indizien aus Pasions Verhalten . Demut (tarretvtk , § 22) vor 
jenem Zeitpunkt und höchste Arroganz (apGoVrGtO<" , § 23) nachher, wahr
scheinlich zu machen versucht. Derartiges läßt sich in einem Plädoyer leicht 
behaupten; doch erweisen sich die AusfUhrungen, wenn man die Situation 
nach der hier verschwiegenen Reise zum Po ntos analysiert (s.ob. 2 k), als 
völlig aus der Luft gegriffen. 

c) Fassen wir die E rg e b n iss e der Interpretation des Trapezilikos 
nunmeh r zusammen. In der Gesamtbetrachtung hat sich gezeigt , daß jede der 
zunächst ei nzeln rekonst ru ierten vorprozessualen (gerichtlichen oder außerge
richtlichen) Maßnahmen von der einen oder der anderen Partei bereits im 
Hinblick auf ihre Argumentation vor Gericht ergriffen wu rde . Auf Grund 
dieses gemeinsamen Zieles, welches die unterschiedlichsten und formal selb
ständigen Schritte der Rechtsdurchsetzung indirekt verfolgten , kann man die 
untersuchte P ro z e ß fü h run g der Parteien kom pIe x nennen . 

Der Logograph hatte die Aufgabe, aus der Fülle des Materials die Fakten so 
zusammenzustellen, daß sein Auftraggeber in der vorgegebenen Redezeit sei
nen Standpunkt überzeugend vortragen, beweisen und durch Argumente 
stützen konn te. In der interpretierten, von einem Kläger gehaltenen Rede 
wu rden folgende , über den erzählenden Teil hinauswirkende Prinzipien der 
Dar s tell u n g s te e h n i k 89 sichtbar : Die Richter müsse n alle erheb-

11 ) Diese Behauptung gewinnt e ine gewisse Pikanterie , wenn man überlegt , daß ja der 
Sprecher du rch se in Festhalten an der von Pasion sicher nicht ausdrücktich angebotenen 
!kio(luo<: d ie Verhandlung im Hcphais te ion ~um Scheitern gebrachl hai (s.ob. 2 0. 

u ) Auf eine vo lls1ii ndige Exegese des beweisenden Teils (§§ 24 - 50 ; 5)- $5) habe ieh 
jedoch bewußt v~n:i ehtet. Die dort lur Argumentation herangezogenen Fakten flinen nur 
den dureh die tendenziöse Erzählung bereits abges teckten Rahmen aus. 
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lichen Ereignisse bereits aus dem Mund des Klägers hören. Denn es wilre 
gcfah rlich, widrige Umstände vollständig zu unterdrücken. Die Richter wur· 
den nämlich mit besonderer Aurme rksamkeit aufhorchen , wenn erst der ße· 
klagte in seiner Verteidigung hierauf zu sprechen käme. Die Kunst des Logo· 
graphen besteht nun darin, aus den an sich richtig wiedergegebenen Fakten 
ein rur den Sprecher günstiges, wenn auch insgesamt fa lsches Bild zu zeich· 
nen. Dabei wählt er zunächst aus den einzelnen Ereignissen günstige ode r 
harmlose Au s s c h n i t I e aus und verbindet sie mit l-li lfe von un terscho· 
benen, doch jedermann sofort einle uchtenden M 0 t i v e n zu einer zusalll· 
menhängenden. tendenziösen Erzählung\lO. In den AusfLihrungen zur Psyche 
der handelnden Personen nimmt sich de r Logograph im Gegensa tz zu r 
Schilderung von äußeren Tat sachen - jede Freiheit "". Die Tatsachen ge· 
wIEmen allerd ings in den so geschaffe nen Zusammenhängen einen völlig !leuen 
Sinn. sie werden v e r d reh t : so entha lten z.B. der Bericht über das An· 
gebol Pasions, Kinos zur (Jcioavo<: zu übergeben (§ 15;s.ob. 2 f), das behaup. 
tete unbedingle Zahlungsversprechen Pasions (§ 19) und vor allem der 
Fälsch ungsvorwurf (§ 23) alle einen wahren Kern. Oft wird der Logograph bei 
eine r derar tigen Komposition sweise nicht alle unbedingt zu erwäh nenden 
Fakten im erzählenden Teil der Reue ullterbringen . Er wird deshalb Dinge , 
die nicht in die Tendenz der zusammenhängenden Erzählung passen, in an· 
dere Teile der Rede ein fugen, DOrl können sie dann nach der eben dargelegten 
Methode, durch ausschnillweise Wiedergabe verbunden mit un terschobenen 
Mot iven , entschärft werden. Auf diese Weise wi rd es den Hörern unmöglich 
gemacht, die wahren Zusammenhänge zu durchschauen. Als Beispiel ei ner 
derartigen I s o I i e run g ist der Bericht tiber die Reise zum Pont os 
(§§ 51 f. ) zu nennen. Der Kläge r e rreicht durch eine nach dieser Methode 
verfaßte und durch die weitere Argumen tation noch erheblich vertiefte Sach· 
darstellung. daß die Richter der Einordnung der Fakten. die sie auf Grund der 

.. ) Hierzu pas..~c n dic Anweisungen. welche Anaximcncs in sciner Rhetorik rur eine 
wirkungsvolle Erühlung gibt: K I~rh cil, Knappheit und inn~ re Wahrscheinlichkeil 
«(l(l..,w~. OIJVTOl'W~. OVI< u ll i(l7W~. Rhcl. ad Ale K. 30.4 - 11 ). In den AusfUhrungcn zum 
lelzlen Punkt findet man genau das im Ttapczi likos clngehal tene Konzept wieder. Die 
innere Wahrschelnliehkcil erzielt man dureh Angabe von M o t i v c n : nf/.>' .(,( 

"","QUOII( lI.oUtf't a; r i G ( ~pwj.l ~ " IIG/.>' jit Ci1<07W( Ta Ac")'(ll'Cua bota, "If/.>ax"jj..,al, 

und Auswahl von Aus s c h n i 11 e n : öoa Ii 'ci" Aiav ii"lOra OIJI' jJa'lITI. bei lIa/.>G· 

A~i "f''': s. dazu K c n n e d y . G .. The Art of Persuasion in Grcccc. Pr inceton, N. Jersey. 
1963.S.110f, 

. ' ) 1::r muß dabei jedoch im Rahmen des Wahrscheinlichen (fj~O() bleiben und darf 
von gewissen. in der Person des Ihndclnden lypischcrwcisc vorgegebenen Vorausscl · 
Zunb'l:n ni th l abrücken. Ana. .... . Rhe\. 36 u. 38.9, faß t diese in dem Schema zusammen: atl 
- Jung. arm - r ... ieh. ~Ia rk - schwach: s. dazu S ii s s. W .. Ethos. Studl(.·n zur alleren 
gnechischcn Rhe torik. Leipzig- Bcrlin ]9 ]0,S.] 12 f. 
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erstell , ei nleuchten den Information vorgenommen haben, nu r mehr sehr 
schwer entrinnen kön nen'l2. Das dürfte auch der I-I auptgrund daflir gewesen 
sein, daß im Verfahren vor deli Dikaslericn die Posi tion des ersten Won es die 
begehrtere war'»). 

d) Darube r zu riilscln, welche Partei in dem somit vorgetrage nen Streitfall 
"Recht halte", ist müßig. Es ging in erster Linie um eine ßewcisfragc, die 
ohne un minclbare Kenntnis des gesamten Verfahrens nicht zu lösen ist. sich 
auch nicht zu lösen lohnt . Die historisch sinnvoll zu stellende Frage. wer 
diesen Prozeß gewonnen hat , wi rd in d er Li tera tur etwas voreilig beantworte t : 
Tro tz der ane rkannten Qualität de r Rede sei die Klage des Sprechers abgewie
sen worden; denn Pasion hällc sonst sei ne glänzende Karriere als Bankier 
nich t for tsetzen können94

. Die einzige Stelle in der Rede. auf welche sich 
diese Meinu ng stülzen könnte (§ Jß): ... fJlI"rKPuiJ!cu n711 aVI1.popcill, iva 11~ 
l1apaKaTathll(a~ OEXOp.E/IO( ..pa~piK ")'€VT1TaJ. TOtalir' eE7JI.JapT7JKW~, ist nichts 
anderes als ein Pasion in den Mund gelegtes Motiv. aus welchem er angeblich 
die Einigung aur de r Ak ropolis gesucht habe. Diese Worte sollen lediglich von 
der Situation de r Widerk lage (§ 12) ablenken . Befreit man sich von der Sug· 
gestion der Stelle, bestehen meiner Mein ung nach keine Bedenken gegen die 
Annahme, daß auch ein Bankier mit seinen weitverzweigten Geschäftsver
bindungen einmal einen Prozeß verlieren konnte , ohne deshalb se in Renom
mee gleich völlig einzubüßen. In Wahrheit wissen wir also nichl, welchen 
Eindruck die eben behandelte Rede bei den Richtern hin terlassen haI. Wenn 
Pasion nicht ein ähnlich meisterhaft komponiertes Plädoye r vorgetragen 
hatte , standen seine Aussich ten wohl schlecht , die Verdrehungen des 
Sprechers zu entwi rren - oder das Gewirr aus Wahrem und Falschem durch 

. ') Das von den Logographen entwickel te Konzept zeigt deren Vertraut heit mit den 
na türlichen Gegeb.:nheiten des menschl ichen Gedächtn isses, wie sie die mode rne Psycho
logie experimentell nachgewiesen hat: Die sinnvoll zusammenhängende Sachdarstellung 
dcs ers ten Sprechers erzeugt im Hörer .. komplexe Assoziat ionen". Diese wirken auf die 
Aufnahme der Gegendarstellung als "assoziative Hemmun&", d.h. der Hörer hat Schwk
rigkeiten. einen Gcdächtnisinhal!, de r bereits assoziativ mit eine m anderen verbunden i~t, 
mit einem neuen Inhalt zu verbinden: s. dazu R oh r a c h e r, U., Einrlihrung in die 
Psychologie, 10. Aufl. Wien- München- Berlin 191 1, S. 289 u. 299 ff . 

• , ) Die von Wo 1 ff , H. J. , Paragraphc .... a.a.O., vorgenommenen Exegesen von 
Paragraphc-Reden legen die Annahme nahe, daß die Beklagten die 1Ia!Ja'Ypaopfo, nicht nur 
wegen der Beweis las t . sondern auch wegen der Beweis pos i t i on erhob.:n. Bes täti
gung finde t dieser Gedanke in Dem. 45.6. wo Apollodor die rur ihn vernichtende Wir
kung der an erster Stelle gehaltenen Beklaglenrede (gewiß Ub.:rt rieb.:n) schildert: 
1fPoll.aßWv 6f "Il\! 1f()o,.cpo<; lI.e'YclJI 8,,; 7i/1I 1Iapa'Y()a.p~1I e'lJ(I' ... 0;';'<.) /h t "IlKf Toot 
Ii(K007Q.C Wo7C ,pw";"11 I' 17<'i' i/ ..... u>OVIl e "fMIJI aK"w<ll il"wlI. 

, .) Bl ass. F .. Beredsamkeit .... a.a.O., 5.23 1: B ogaer t. R., Banqucs .... 
a.a.O., S. 66 f .. zweifelnd Ca 1 h 0 u n, G. M., Business ... , 3.3.0 .. S. 12 1. und 
Ma t h ieu .G. - 13 r e mon d, E., Isocrate .. .. ßd. 1. a.a.O., 5. 68. 
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ein zugkräft iges Argument €~W TOU1Tpa:yP1J.ro<; mit einem einzigen Streich zu 
durchhauen. 

v 

Greifen wir abschließend die eingangs gestellte Frage nach der typo
logischen Einordnung des Verfahrens vor den attischen Volksgerichten wieder 
auf. Die Interpretation der als Beispiel herangezogenen Rede hat wohl das 
eine deut lich vor Augen geflihrt, in welch bescheidenem Ausmaß die Ge· 
schworenen in de r Lage waren, hinter den Plädoyers der Parteien die mate
rielle Wahrheit zu erkennen. Dieser Umstand war vor allem die Folge der 
Konzentration des Prozesses auf eine einzige Verhandlung und hierin wiede r 
im wesentlichen auf Rede und Gegenrede. Der streng eingehaltene Konzen· 
trationsgrundsatz ist in Athen jedoch nicht irgendwann eingeftilHt worden, 
um den Bedürfnissen der Prozeßökonomie oder der Beschleunigung des Ver· 
fahrens Rechnung zu !ragen. Daß derartige Gedanken zumindest praktisch 
nicht wirksam waren, lassen die prozessualen Umwege und zeitraubenden 
außergerichtl ichen Vorbereitungen, welche dem eben dargestellten Prozeß 
vorausgingen, klar erkennen. Viel meh r ist die Konzentration des Verfahrens 
als einer der primitiven Formalismen zu betrachten, welche dem attischen 
Prozeßrecht ebenso wie anderen archaischen Verfahrensordnungen anhaften. 
Wie der Vergleich mit dem altrömischen und vo r allem dem germanischen 
Prozeß zeigt, steh t die Erledigung eines Rechtsstreits in einem einzigen Ter
min der Streitbeendigung durch Parteieid und Formalzeugen noch sehr 
nahe95 • Unter diesem Gesichtspunkt ist das Verfahren vor den attischen 
Dikasten, welche ihrer an keinerlei Beweismittel gebundenen En tscheidung 
wenigstens die in strenger Ordnung abgegebenen Stellungnahmen der Parteien 
zugrunde legten, ein gewaltiger Schrill zur rationalen Urteilsfindung hin. Die 
Tatsache, daß weder dem Gericht noch den Pa rteien ausreichende prozeßtech
nische Mittel zur Aufklärung der materiellen Wahrheit in die Hand gegeben 

~ j) S. die an das Tagesticht gebundene germanische Geriehtsversammhmg (ltzgadil1c. 
leidinc); ~ueh dort kann ein Rechtsstreit iiber sachlich zusammenhängende Fragen in 
mehreren selbständigen (allerdings Beweis·) Urteilen entschieden werden, s. Ami ra , 
K., Germanisches Recht, 4. Aufl, ergänzt von Eck h a r d t, K. A., ßerlin t967, S. 145 
u. t62 f. Das attrömischc Verfahren vor dem Urtcilsgcrieht war mit Sonnenuntergang zu 
Ende (XII T. 1.9): si ambo proesentes solis occasus suprema lempestos eSlO: dem ent· 
spricht, daß die Entscheidung ursprünglich in einem rasch durchzuführenden, formalen 
Bcwcisverfahren ergangen sein dürfte, s. K ase r. M., Zivilprozcß .. ., a.a.O., S. 84 f. 
Die Ro lle, wetche die Tagestänge im Verfahren vor den attischen Votksgcrichtcn spiette, 
zeigt Arist. Ath. Pol. 61.3; Aristoph. Acharn. 693 u.a., s. dazu Li psi u s. J. H., 
Recht .. .,a.a.0.,S.911 ff. 
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waren, zeigt abe r, wie wenig der Prozeß insgesamt auf Ra tionalität ausge
richtet war. Dartlbe r darf die hochentwickelte Darstellungs- und Argumen. 
lalionSlechnik der Logographen nicht hinwegtäuschen. Die forensische Rhe
torik wird vielmehr als Antwort einer rationalen Epoche auf ein im 
Irrationalen wurL.e lndes, primitives Prozeßrecht anzusehen sein% . 

• 0) Zu diesen I:: rgcbnissen kommt auf Grund Sl:incr Komposi tionsanalyscn der An
tiphonredcn So l m s en, F., AnliphonSludicn, Untersuchungen zur Ent stehung der 
altischen Gcrich lsrede. BeTlin 193 1, S. 4 3 ff. Neuerliche Untersuchungen der einzelnen 
Beweismittel (äTfXV(l' lIio:r~,~ ) könnten diese von der rechtl ichen Seile zu wenig differen
zierhl Beobachtung mit greifbarem Inhalt versehen. 
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